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1. Management Summary 

Der vorliegende europäische Vergleich von zehn Ländern (Schweiz, Deutschland, Österreich, 
Italien, Frankreich, Belgien, Dänemark, Grossbritannien, Irland, Schweden) zeigt, dass die Rund-
funksysteme in den verschiedenen Ländern zwar alle auf irgendeine Art mit öffentlichen Geldern 
finanziert werden, dass sie ansonsten aber wenige Gemeinsamkeiten aufweisen. Nur die allge-
meinen Ziele für den öffentlichen Rundfunk sind über weite Strecken dieselben: Meistens stehen 
die Förderung der nationalen Identität sowie der politischen Meinungsbildung an oberster Stelle. 
So ähnlich die Grundlagen sind, so unterschiedlich ist der Detaillierungsgrad der Anforderungen, 
die der öffentliche Rundfunk zu erfüllen hat. Von weitgehender Autonomie bis zu strikten Pro-
grammvorgaben sind alle Varianten vorhanden. 
 
Im Durchschnitt der untersuchten Länder erreichen die öffentlichen TV-Anbieter im Publikums-
markt einen Marktanteil von einem Drittel. Sie liegen damit meist klar vor der inländischen priva-
ten Konkurrenz. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sind indessen beträchtlich.  
Weit stärker noch dominieren die meisten öffentlichen Anbieter auch die Radiomärkte. Die Spit-
zenposition in diesem europäischen Vergleich gebührt der SRG SSR in der italienischen Schweiz.  
 
Die Höhe der Rundfunkabgabe schwankt kaufkraftbereinigt zwischen Fr. 462 (Schweiz) und Fr. 
162 (Belgien; deutsche Gemeinschaft). Die Schweiz hat somit aktuell die höchsten Rundfunkge-
bühren dieser europäischen Ländergruppe – allerdings nur ganz knapp vor Österreich. Mit der 
neuen Haushaltabgabe wird sie an die vierte Stelle zurückfallen. Werden die Gebühreneinnah-
men des öffentlichen Rundfunks auf die Bevölkerung umgerechnet, liegt die Schweiz hinter 
Deutschland aktuell sogar nur an zweiter Stelle. Im Vergleich der Rundfunkanstalten der zehn 
analysierten europäischen Länder sticht die SRG SSR auf den ersten Blick wenig hervor. Dass sie 
kostenmässig, selbst bei kaufkraftbereinigter Betrachtung, am oberen Ende anzusiedeln ist, mag 
der Schwierigkeit geschuldet sein, drei Sprachregionen umfassend mit Programmen zu versorgen.  
 
Zu anderen Ergebnissen kommt das Inland-Benchmarking. Die SRG SSR ist nicht nur das grösste 
Medienunternehmen des Landes, sie dominiert den Schweizer Rundfunkmarkt auch in beiden 
relevanten Märkten (Publikums- und Werbemarkt) und lässt der privaten Konkurrenz kaum Spiel-
raum. Gemessen am Branchenumsatz muss sich die private Radio- und Fernsehwirtschaft mit 
einem Anteil von 17% bescheiden. Zudem kann die zu drei Vierteln mit öffentlichen Geldern 
finanzierte SRG SSR einem durchschnittlichen Vollzeitbeschäftigten um 44% höhere Leistungen 
in Form von Gehalt, Spesen und Sozialleistungen bieten als die private Rundfunkwirtschaft. Sie 
verzerrt damit auch den Wettbewerb im Arbeitsmarkt. Würde die Lücke zu den Privaten bei den 
Personalkosten bloss um die Hälfte geschlossen, könnte die SRG SSR jährlich über 100 Millionen 
Franken an Gebührengeldern einsparen.  
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2. Ausgangslage und Auftrag 

50.08% – denkbar knapp entschied sich das Schweizer Stimmvolk im Juni 2015 für die Revision 
des Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG). Der Abstimmung gingen lebhafte Debatten in Politik 
und Öffentlichkeit voraus. Im Zentrum der Diskussion stand die privilegierte Stellung des öffentli-
chen Rundfunks im Kontext der anhaltenden strukturellen Krise des Mediensystems. Insbeson-
dere die Höhe der Gebühren und das Kosten-Nutzen Verhältnis des öffentlichen Rundfunks wur-
den kritisiert und hinterfragt. Ähnliche Diskussionen finden bzw. fanden in den letzten Jahren 
auch in anderen europäischen Ländern statt. Ein Blick ins Ausland – zum Beispiel nach Deutsch-
land, das 2013 das Gebührensystem zugunsten einer Haushaltsabgabe abschaffte – kann wert-
volle Anregungen für die Schweizer Debatte liefern. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass 
Zahlen und Argumente de-kontextualisiert und/oder derart selektiert werden, dass sie die jeweili-
ge Interessenlage oder politische Intention stützen können. Die SRG SSR verweist etwa auf die 
unvermeidlichen Mehrkosten wegen der besonderen Situation der mehrsprachigen Schweiz, 
während die private Medienwirtschaft die Leistungsbreite der SRG SSR in Frage stellt. 
 
Aufgrund dieser Ausgangslage und im Hinblick auf die anstehenden politischen Diskussionen 
beauftragte die Eidgenössische Medienkommission (EMEK) Publicom mit einem internationalen 
Vergleich zu Kosten, Finanzierung und Leistungen des öffentlichen Rundfunks auf Basis einer 
einheitlichen Datengrundlage. Das Projektkonzept basiert auf einem ausführlichen schriftlichen 
und mündlichen Projektbriefing, sowie mehreren persönlichen, schriftlichen und telefonischen 
Kontakten zwischen dem Projektteam bei Publicom und dem Projektausschuss der EMEK. 
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3. Vorgehen 

3.1. Auswahl der Länder und Vergleichskriterien 

Die Auswahl der Länder, deren Rundfunksystem und -finanzierung für den Vergleich herangezo-
gen wurden, erfolgte nach drei Kriterien1. Die Länder sollten  
 
• der Schweiz geographisch, sprachlich und kulturell nah sein (Nachbarländer),  
• der Schweiz strukturell ähnlich sein (z.B. im Hinblick auf die Grösse ihrer Rundfunksysteme 

bzw. das Angrenzen an den Medienmarkt gleichsprachiger, grösserer Nachbarländer) 
und/oder  

• der Schweiz im Hinblick auf die Existenz verschiedener Sprachregionen ähneln.   
 
Abbildung 1: Untersuchte Rundfunksysteme 

 

                                                   
 
1 Die genannten Kriterien werden im Kontext der Unterschiede von Mediensystemen als bedeutsam erachtet (u.a. Humphreys 
2012, 166). 
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Diesen Auswahlkriterien entsprechend wurden die folgenden Länder in die Analyse aufgenom-
men:  
 
• Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich als Schweizer Nachbarländer und als Produ-

zenten eines bedeutenden Teils der in der Schweiz empfangbaren Auslandsprogramme.  
• Die skandinavischen Länder Dänemark und Schweden, die der Schweiz im Hinblick auf Lan-

desgrösse respektive Bevölkerungszahl ähneln.  
• Hinzu kamen Belgien, Irland und Wales (als Teil Grossbritanniens analysiert), die wie die 

Schweiz mehrere Amtssprachen besitzen, was sich in der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkstruktur niederschlägt, und die zudem an Nachbarländer gleicher Sprache mit bedeuten-
dem Medienmarkt angrenzen. Das letztgenannte Kriterium trifft auch für Österreich zu, des-
sen Medienmarkt an den ungleich grösseren deutschen Markt angrenzt.  

• Grossbritannien ist für die vorliegende Untersuchung nicht nur wegen seines walisischen Teil-
marktes relevant. Die britische BBC wird in der medienwissenschaftlichen Literatur sowie in 
medienpolitischen Debatten als historisches und qualitatives Vorbild des öffentlichen Rund-
funks besprochen und wird hier als Case Study in die Analyse einbezogen.  

 
In Absprache mit der Auftraggeberin wurden zunächst für den Vergleich relevante, strukturelle, 
rechtliche und finanzielle Merkmale des öffentlich-rechtlichen Rundfunks identifiziert und in ei-
nem Kriterienkatalog zusammengefasst. Auf Basis des Katalogs wurden Daten zu Rundfunksys-
tem und -finanzierung der untersuchungsrelevanten Länder erhoben und analysiert. Die Ergeb-
nisse finden sich in Form von ausführlichen Rundfunkprofilen der einzelnen Länder im Anhang zu 
diesem Bericht. In die Rundfunkprofile gingen folgende Daten ein:  
 

Rechtliche Vorgaben 
• Öffentliche Rundfunkanstalten und Rechtsform 
• Leistungsauftrag und Regulierungsbehörde 
• Filmförderung 
• Restriktionen für die öffentlichen Sender 
• Regelung neuer Angebote 
 
Organisation  
• Programmangebote Radio, Fernsehen und Online 
• Personelle Ressourcen 
 
Finanzierung 
• Finanzierung öffentlicher Rundfunk 
• Aufwand und Ertrag 
• Rundfunkabgabe 
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• Werbeerträge Radio und Fernsehen 
 
Marktleistungen 
• Programmstunden p.a. Radio 
• Programmstunden p.a. Fernsehen (Erstausstrahlungen) 
• Eigenproduktion p.a. Fernsehen 
• Produktion p.a. nach Sparten Fernsehen 
• Marktanteile Radio und Fernsehen 
 
Die ermittelten Ergebnisse und Kennzahlen aus den Länderstudien werden in Kapitel 4 zusam-
mengefasst und verglichen. Allerdings finden sich in den Rundfunkprofilen im Anhang des Be-
richts noch wesentlich mehr Details zu den einzelnen Ländern. Schwerpunkt der Analyse liegt auf 
einem Kosten- und Leistungsvergleich des öffentlichen Rundfunks (Kapitel 5). Die britische BBC 
als Case Study wird in einem gesonderten Unterkapitel detaillierter diskutiert. In Kapitel 6 wird 
schliesslich ein nationales Benchmarking für die Schweiz erstellt.   
 
 
3.2. Methoden und methodische Schwierigkeiten 

Methodisch wurde das Projekt in Form von qualitativen Dokumenten- und Sekundäranalysen 
sowie eigenen Berechnungen durchgeführt. Für die Rundfunkprofile konnte teilweise auf Vorar-
beiten von Matthias Künzler et al. zurückgegriffen werden, insbesondere auf deren Monitoring-
Report "Finanzierung des öffentlichen Rundfunks"2. Dieser diente als Ausgangspunkt für eine 
Aktualisierung und Konkretisierung auf die für das vorliegende Projekt ausgewählten Kriterien. 
Darüber hinaus wurden die umfangreiche kommunikationswissenschaftliche Literatur zum öffent-
lichen bzw. öffentlich-rechtlichen Rundfunk einzelner Länder und die eher spärlichen länderver-
gleichenden Studien berücksichtigt. Aufgrund der momentanen Dynamik in den europäischen 
Mediensystemen sind die meisten Untersuchungen allerdings überholt. Entsprechend wurden 
online intensive Recherchen auf den Web-Seiten der jeweiligen Rundfunkanstalten, Regulie-
rungsbehörden, nationalen Medienforschungsinstitutionen, etc. durchgeführt.  
 
Die Suche nach vergleichbaren Daten zu Reichweiten, Erträgen und Kosten der einzelnen Rund-
funksender gestaltete sich als schwierig. Zwar stellen die Europäische Rundfunkunion (EBU) und 
die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (EAO) jährlich diesbezügliche Daten zusammen. 
Sie beziehen sich dabei explizit auf die Zahlen nationaler Medienforschungsinstitute sowie auf 
Angaben der Sender. Der systematische Abgleich der Daten mit den Jahresberichten der Rund-
funkanstalten und/oder schriftlichen/telefonischen Auskünften der Sender zeigte allerdings, dass 

                                                   
 
2 Künzler et al. 2013 
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die Zahlen nicht immer übereinstimmten3. Während die Angaben zu den Marktanteilen in den 
verschiedenen Publikationen in der Regel deckungsgleich waren, traten im Hinblick auf die Erträ-
ge teilweise erhebliche Unterschiede auf. Schon die unterschiedliche Aufsplittung/Kategori-
sierung der Erträge in den Jahresberichten der Sender und den EBU-Länderprofilen erschwert es, 
die Daten miteinander in Einklang zu bringen. Ein Grund für Inkonsistenzen liegt zudem sicherlich 
darin, dass einigen Anstalten ihre endgültigen Jahrzahlen noch nicht abschliessend vorliegen, 
wenn EBU, EAO oder andere Organisationen die entsprechenden Informationen von ihnen ein-
fordern. Entsprechend stützt sich die vorliegende Studie für die Ertrags- und Aufwandsstruktur 
auf die Angaben der Sender. Da die publizierten betriebswirtschaftlichen Daten nicht für alle 
Rundfunkanbieter in der gleichen Detailtiefe zur Verfügung standen, wurden zusätzliche Infor-
mationen bei den Sendern eingeholt. Einige Anstalten verweigerten die Auskunft mit dem Hin-
weis auf die Vertraulichkeit der Daten. Um die erhaltenen Informationen vergleichbar zu machen, 
wurde eine eigene Kategorisierung der Erträge und der Aufwendungen durchgeführt (siehe 
Rundfunkprofile im Anhang), was aber nicht immer zu befriedigenden Resultaten führte (vgl. 
Kapitel 5.4.2.). 
 
Trotz Nachfragen bei den Sendeanstalten, lagen die benötigten Daten für das Untersuchungsjahr 
2014 nicht für alle Länder vollständig vor. Daher wurde in Absprache mit der EMEK entschieden, 
die Vergleichsstudie auf Basis der Zahlen von 2013 durchzuführen. 
 
Was die Nutzerzahlen anbelangt, wurde im Nachhinein aus methodischen Gründen beschlossen, 
keine Reichweiten auszuweisen und den Vergleich auf die Marktanteile zu beschränken. Dies vor 
allem deshalb, weil die Reichweitenzahlen nicht vergleichbar beschafft werden konnten. Zwar 
waren für einige Länder Wochenreichweiten verfügbar, dies aber auch nicht einheitlich. Zudem 
ist die Tagesreichweite, wie sie auch in der Schweiz standardmässig ausgewiesen wird, ein aussa-
gekräftigerer Wert. Dieser konnte aber nur für einzelne Länder und Sender ermittelt werden. 
 
Das nationale Benchmarking (Kapitel 6) basiert zum grossen Teil auf eigenen Vorarbeiten zur 
Wirtschaftlichkeit des privaten Rundfunks in der Schweiz. Publicom erarbeitete im Auftrag der 
Branchenverbände und des BAKOM erstmals 2012 eine entsprechende Studie, die seither zwei-
mal aktualisiert wurde. Da diese aber nur den privaten, konzessionierten Rundfunk umfasste, 
wurden Daten zum nicht konzessionierten privaten Rundfunk und zur SRG SSR ergänzend be-
schafft. Zur Ergänzung wurden weitere Datenquellen (insbesondere WEMF, Mediapulse, Stiftung 
Werbestatistik, Verband Schweizer Medien u.ä.) verwendet. 
 

                                                   
 
3 Zu diesem Ergebnis kamen u.a. auch Künzler, Gainsford, Arnet 2015, 6. 
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Teil der Studie sind Vergleiche von monetären Werten in verschiedenen Währungen und/oder 
aus verschiedenen Ländern mit gleicher Währung. Die Umrechnung in eine einheitliche Währung 
auf Basis nominaler Tageswechselkurse – selbst auf Basis gemittelter Jahreswechselkurse – ist 
problematisch: Zwar werden die Zahlen formal auf eine einheitliche Rechengrundlage gestellt, 
real bleiben die Werte aufgrund der Kaufkraftunterschiede in den einzelnen Ländern dennoch 
schwer vergleichbar.4 Trotz formal einheitlicher Währung müsste man für den gleichen Waren-
korb an Gütern und Dienstleistungen in Land A einen anderen monetären Betrag aufwenden als 
in Land B. Die Bereinigung derartiger Kaufkraftunterschiede ist mit Hilfe der von Eurostat und der 
OECD ermittelten Kaufkraftparitäten (KKPs) möglich.  
 
Den KKPs liegt folgende Überlegung zugrunde: Eurostat und OECD erstellen jährlich einen euro-
paweit exakt gleichen Warenkorb aus Gütern und Dienstleistungen und eruieren, wieviel man 
dafür in jedem Land in der jeweiligen Landeswährung zu zahlen hätte. Normiert man den Wa-
renkorb auf seinen durchschnittlichen Wert in einem bestimmten Gebiet, z.B. Europa,5 und stattet 
ihn mit der fiktiven Währung von 1 KKS (= Kaufkraftstandard) aus, kann man nun für jedes Land 
einen KKP-Wert berechnen, der das Verhältnis zwischen Landeswährung und fiktiver Währung 
ausweist. Wollte man also beispielsweise einen Warenkorb für 1 KKS erwerben, müsste man in 
der Schweiz Fr. 1.83, in Belgien 1.13 Euro und in Deutschland 1.05 Euro zahlen. Das Verhältnis 
der Landeswährung zur fiktiven Währung KKS weist auf den Kaufkraftunterschied eines Landes 
im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten hin und wird dementsprechend als Kaufkraft-
parität KKP bezeichnet. 
 
Bezüglich der Einheit der mittels KKPs berechneten Ergebnisse ist zu beachten, dass diese streng 
genommen als Indexwerte vorliegen. Da aber 1 KKS für die Euroländer den EU-
Durchschnittswert für einen Euro darstellt, bezeichnet man die sich ergebenden Indexwerte auch 
als Werte in €-KKS. Für die vorliegende Schweizer Studie wurden in die Ergebnisse mit dem 
Schweizer KKP normiert. Da der kaufkraftbereinigte und mit dem Schweizer KKP normierte 
Schweizer Wert dem ursprünglichen Wert in Schweizer Franken entspricht, fällt es leicht, die Er-
gebnisse der anderen Länder mit diesem Wert zu vergleichen. Streng genommen zwar noch im-
mer Indexwerte, könnte man nun von Werten in Fr.-KKS sprechen.6  

                                                   
 
4 Vgl. u.a. Grob 2003; BAKOM 2003; Bundesamt für Statistik 2015. Matthias Lutz argumentiert darüber hinaus, dass Wechsel-
kurse auf dem Markt für handelbare Güter von grosser Bedeutung, für nicht-handelbare Güter allerdings wenig relevant seien 
(Lutz 2004).  
5 Der fiktive Warenkorb und die entsprechenden KKP-Werte wurden von Eurostat und OECD für verschiedener Gruppen von 
Ländern ausgewiesen. Eurostat weist KKPs für den Euroraum von 17, 18 und 19 Ländern sowie für 27 und 28 EU-Länder aus. 
Die OECD zeigt drüber hinaus KKPs für Länder(gruppen) weltweit an. In der vorliegenden Studie wurden, wie in der Literatur 
üblich, die KKPs auf Basis von 28 EU Ländern gewählt, kurz: EU28=1.  
6 Je nachdem, welche Werte kaufkraftbereinigt werden sollen, kann man KKPs auf unterschiedlichen Aggregatsebenen als 
Grundlage für die Berechnungen nutzen. Berechnet man beispielsweise die Kaufkraftbereinigung der Rundfunkgebühren statt 
auf Ebene des BIPs eine Aggregatsebene tiefer, also auf der Ebene des Individualverbrauchs, erhält man um das Preisniveau 



 

 
 

12

  

                                                                                                                                                          
 
bereinigte Daten, die sich nicht auf die gesamte Wirtschaftsleistung eines Landes beziehen, sondern lediglich auf den Konsum 
seiner Haushalte. Die Ergebnisse unterscheiden sich nur geringfügig von denen der Rechnung auf Grundlage des BIPs. Da die 
Rundfunkgebühr in den Bereich der Ausgaben für Kultur und Freizeit fallen, könnte man auch die Kaufkraftparitäten für diese 
niedrige Aggregationsebene nutzen. Eine Testberechnung für die Rundfunkgebühren der einzelnen Länder ergab, dass die 
Rangfolge, die die Länder im Hinblick auf die Höhe ihrer auf dieser Aggregatsebene bereinigten Werte bilden, exakt mit der 
Rangfolge auf BIP-Ebene übereinstimmt. Da für den vorliegenden Bericht auch Vergleiche von Ausgaben und Einnahmen der 
Rundfunkanstalten vorgenommen wurden, für die KKPs auf BIP-Ebene genutzt werden müssen, wurde aus Gründen der Ein-
heitlichkeit für alle Kaufkraftbereinigungen die Aggregatebene des BIP gewählt. 
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4. Der öffentliche Rundfunk in Europa – Gemeinsamkeiten und  
Unterschiede 

4.1. Öffentliche Rundfunkorganisationen 

> Grosse Unterschiede der Rundfunksysteme 
> Mehrheit der untersuchten Länder verfügt über mehrere öffentliche Rundfunkanstalten 

 
Obwohl sich die für die Studie ausgewählten Länder in verschiedenen Aspekten, wie der Existenz 
mehrerer Landessprachen oder ihrer Kleinstaatlichkeit, untereinander ähneln, unterscheiden sich 
ihre Rundfunksysteme teils erheblich voneinander. Die Mehrheit der untersuchten Länder 
(Deutschland, Frankreich, Schweden, Irland, Grossbritannien, Belgien, Dänemark7) verfügt, an-
ders als die Schweiz, über mehrere öffentliche Rundfunkanstalten. Nur in Italien und Österreich 
gibt es wie in der Schweiz bloss einen öffentlichen Anbieter. Auffällig ist dabei, dass unter den 
analysierten Ländern einzig die Schweiz über mehrere Amtssprachen und gleichzeitig über ledig-
lich einen öffentlichen Rundfunkanbieter verfügt. Irland und Grossbritannien dagegen haben für 
die irisch- respektive walisisch-sprachige Bevölkerung einen eigenen Sender vorgesehen. Belgien 
schliesslich hat für jede der drei Sprachgemeinschaften sowohl eine eigene öffentliche Rundfunk-
anstalt als auch eine eigene Rundfunkgesetzgebung eingerichtet.  
 
Gleichwohl zeigen sich zwischen den untersuchten europäischen Rundfunkanstalten auch etliche 
Gemeinsamkeiten, beispielsweise im Hinblick auf ihre Leistungsaufträge und deren zugrundelie-
genden Ziel- und Wertvorstellungen. 
 
4.2. Leistungsauftrag des öffentlichen Rundfunks 

> Weitgehend identische Ziele in allen Ländern 
> Unterschiedliche organisatorische Umsetzung und Präzisierung der Programmaufträge 
> Meist haben auch private Anbieter einen Leistungsauftrag 

 
4.2.1. Grundlegende Ziele 

In fast allen europäischen Ländern existiert heute ein duales Rundfunksystem – ein Nebeneinan-
der aus öffentlichen und privaten Rundfunkanbietern. Dabei hat der öffentliche bzw. öffentlich-
rechtliche Rundfunk stets einen öffentlichen und öffentlich kontrollierten Leistungsauftrag zu 
erfüllen. Dieser ist in allgemeiner Form in entsprechenden (Rundfunk)-Gesetzen der jeweiligen 

                                                   
 
7 Dänemark ist ein Sonderfall: Mit "Danmarks Radio" existiert in dem Land eine nationale TV- und Radioanstalt. Allerdings gibt 
es zusätzlich acht regionale Ableger eines privaten Veranstalters TV2, die über einen öffentlichen Rundfunkauftrag verfügen 
und aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Der nationale Hauptsender TV2 hingegen ist ein privates Pay-TV-Programm 
ohne öffentlichen Auftrag. Weitere Details: siehe Rundfunkprofil Dänemark.  



 

 
 

14

Staaten festgelegt. Detaillierter ausgestaltet wird er mittels Verordnungen, Vereinbarungen zwi-
schen Regierung und Sendern oder (wie im deutschen Fall) höchstrichterlicher Rechtsprechung. 
In manchen Ländern haben auch private Anbieter einen – meist weniger weit gehenden – Leis-
tungsauftrag zu erfüllen (Kap. 4.2.5). 
 
Die in den Leistungsaufträgen (mehr oder weniger explizit) formulierten Ziel- und Wertvorgaben 
unterscheiden sich europaweit kaum. Kernaufgabe des öffentlichen Rundfunks ist es, der Bevöl-
kerung im eigenen Land bzw. Landesteil qualitativ hochwertige Programminhalte zu liefern, die 
es ihr erlauben, sich umfassend zu informieren, zu unterhalten und sich eine eigene Meinung zu 
politischen, sozialen und anderen gesellschaftsrelevanten Themen zu bilden. Dementsprechend 
soll im öffentlichen Rundfunkprogramm eine breite Vielfalt an Sichtweisen – auch von Minder-
heiten – angemessen präsentiert werden und das Programm insgesamt dem Prinzip der inhaltli-
chen Neutralität verpflichtet sein. Bestimmte journalistische und ethische Prinzipien, wie die 
sachgerechte Berichterstattung oder der Schutz der Menschenwürde, sind einzuhalten. Der öf-
fentliche Rundfunk soll ausserdem hinreichend über die Besonderheiten des eigenen Landes(teils) 
berichten und damit den Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung stärken. Gerade in Kleinstaa-
ten wie Irland, Dänemark oder Österreich wird in den Rundfunkregelungen explizit darauf hin-
gewiesen, dass mittels des Programms die nationalstaatliche und regionale Kultur sowie die nati-
onale Identität und deren Behauptung innerhalb Europas gefördert werden solle. 
 
Schweden und teilweise auch Deutschland und Grossbritannien versehen den gesetzlichen Leis-
tungsauftrag zusätzlich mit einer Bestimmung, nach der sich die Programme der öffentlichen 
Sender von anderen (privaten) Anbietern unterscheiden müssen.  
 
 
4.2.2. Vorgaben zum mehrsprachigen Rundfunkprogramm 

In Ländern mit mehreren offiziellen Amtssprachen, wie Irland, Grossbritannien und der Schweiz, 
werden in den jeweiligen Rundfunkgesetzen besonders die Pflege der Landessprachen sowie der 
Austausch zwischen den Sprachregionen als Programmziele der öffentlich-rechtlichen Program-
me eingefordert. Die Umsetzung dieser Ziele fällt allerdings vor allem auf organisatorischer Ebene 
unterschiedlich aus. In Irland existiert für den irisch-sprachigen Bevölkerungsteil zum einen ein 
eigener öffentlicher Sender (TG4). Zum anderen bietet der grosse nationale öffentliche Sender 
RTÉ Sendungen in irischer Sprache an, gemäss seines im Broadcasting Act formulierten Auftrags 
"to provide a comprehensive range of programmes in the Irish and English languages that reflect 
the cultural diversity of the whole island of Ireland"8. Ähnlich ist die Situation in Wales. Dort hat 
die BBC mit dem walisisch-sprachigen BBC Cymru einen regionalen Ableger, der mittels spezieller 

                                                   
 
8 Broadcasting Act 2009, 116 
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Programmfenster das Verständnis der walisisch-sprachigen und der englisch-sprachigen Bevölke-
rung untereinander fördern soll. Die BBC folgt den Forderungen des Welsh Language Act von 
1993, der eine Gleichsetzung der englischen und der walisischen Sprache verlangt, indem sie mit 
der walisischen Bevölkerung zweisprachig kommuniziert, sprich die walisische und die englische 
Sprache in den Sendungen auf BBC Cymru gleichermassen berücksichtigt. Ausserdem gibt es mit 
S4C einen ausschliesslich walisisch-sprachigen TV-Sender, der von BBC-Geldern finanziert wird. 
S4C produziert keine eigenen Formate und übernimmt zahlreiche Produktionen von BBC Cymru.  
 
In der Schweiz ist die Situation insofern besonders, als die SRG SSR allein verantwortlich ist für 
die publizistische Versorgung der Landesteile. Mit ihrer Unterteilung in verschiedene Unterneh-
menseinheiten, die in den jeweiligen Sprachregionen operieren, will die SRG SSR der Auflage in 
Art. 2 (2) ihres Programmauftrags nachkommen: "In ihren Programmen fördert sie [= die SRG 
SSR] das Verständnis, den Zusammenhalt und den Austausch unter den Landesteilen, Sprachge-
meinschaften, Kulturen, Religionen und den gesellschaftlichen Gruppierungen."9 
 
Die grosse Ausnahme in Hinblick auf die von den öffentlich-rechtlichen Sendern eingeforderten 
integrativen Bemühungen um binnennationales Verständnis und den Austausch zwischen ver-
schiedenen Sprachregionen bildet Belgien. Den belgischen Sprachgemeinschaften geht es – laut 
den Formulierungen in ihren jeweiligen Regelwerken – nicht um die Förderung einer gesamtbel-
gischen Identität, sondern einzig um den Zusammenhalt innerhalb der Sprachgemeinschaften. 
Einen Sonderfall bietet auch Deutschland in der Hinsicht, dass nicht auf die intendierte Stärkung 
einer deutschen Identität verwiesen wird. Stattdessen stehen hier die erwünschte Bedeutung des 
Rundfunks für die Gemeinschaft auf Bundes-, Länder- und europäischer Ebene im Mittelpunkt. In 
beiden Fällen dürften die Gründe in der spezifischen Vergangenheit der Länder zu finden sein. 
 
 
4.2.3. Detaillierte Programmvorgaben 

Was der europaweit ähnliche, meist eher vage formulierte Programmauftrag für den öffentlichen 
Rundfunk in den einzelnen Ländern und für dessen konkretes Tagesprogramm bedeutet, unter-
scheidet sich von Land zu Land. Einige Staaten, wie Italien, Frankreich und teilweise auch Belgien, 
gestalten den Programmauftrag ihrer öffentlichen Sender bis ins Tagesgeschäft der Sender aus. 
In Italien beispielsweise werden die beiden ersten Radiosender von RAI dazu verpflichtet, min-
destens 70% ihres Programms den sieben vordefinierten Hauptgenres "News", "Information", 
"Kultur", "Gesellschaft", "Musik", "Service" und "Public Utility" zu widmen, RAI Radio 3 gar 
90%.10 Ganz ähnliche Bestimmungen gelten für die Fernsehsender der RAI-Gruppe.11 Der diesen 
                                                   
 
9 Dass dies in der Praxis auf Schwierigkeiten stösst, zeigen politische Vorstösse zum Thema und der diesbezügliche Bundesrats-
bericht vom 7. Dezember 2012 (Bundesrat 2012). 
10 Art. 10 contratto di servizio 2010-2012 
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präzisen Regelungen zugrunde liegende Vertrag, der contratto di servizio, wird alle drei Jahre 
zwischen RAI und dem Minister für wirtschaftliche Entwicklung vor dem Hintergrund der Ent-
wicklung der sich verändernden nationalen, regionalen und lokalen Bedürfnisse ausformuliert.  
 
Ein ähnlicher Vertrag existiert auch in Frankreich. Anders als in Italien geht es in den französi-
schen Quotenvorgaben aber weniger darum, bestimmte Sparten abzudecken, als französischen 
und/oder französischsprachigen Produktionen einen festen Platz im Programm zu sichern. So 
muss Radio France der französischsprachigen Musik eine "place majoritaire" im eigenen Pro-
gramm zugestehen und darüber hinaus den französischen Musiknachwuchs fördern. 
 
Mit einigen Abstrichen ist dieses Vorgehen auch in Belgien zu beobachten. Die Rundfunkanstalt 
für den französischsprachigen Landesteil, der RTBF, erhält ähnlich wie Radio France Vorgaben für 
sein kulturelles Programm: In seinem Fernsehprogramm muss der RTBF mindestens 50 Veranstal-
tungen aus den Bereichen Musik, Oper und Ballett ausstrahlen, im Radioprogramm deren 300.12 
In Flandern ist der öffentliche Sender VRT verpflichtet, alle zwei Wochen ein 30-minütiges und 
im Radio ein mindestens vierminütiges Format zu sozio-ökonomischen Fragen auszustrahlen – 
ausser in den Ferienmonaten Juli und August.13 Irland greift insofern in die Programmgestaltung 
ein, als den Radioanbietern vorgeschrieben ist, tagsüber mindestens zwei Stunden lang Nachrich-
tenformate auszustrahlen14.  
 
Einen Sonderfall stellt der britische Sender Channel 4 dar. Dieser kommerziell finanzierte Sender 
ist im Kern öffentlich. Entsprechend hat er im Vergleich zu werbefinanzierten Privatsendern einen 
weiterführenden Programmauftrag, der von ihm verlangt, durch seine Programme Innovation 
und Kreativität zu demonstrieren, den Interessen einer kulturell vielfältigen Gesellschaft entge-
genzukommen, erzieherische und erklärende Funktionen zu übernehmen sowie sich zudem durch 
einen distinktiven Charakter im Vergleich zur BBC auszuzeichnen.15 
 
 
4.2.4. Gestaltungsfreiheit 

In der Mehrheit der untersuchten Länder geniessen die öffentlichen Sender bei der Ausgestaltung 
ihres Programms grossen Handlungs- und Interpretationsspielraum im Rahmen ihres Leistungs-
auftrags. Ein Beispiel hierfür sind die öffentlichen Radio- und TV-Sender Schwedens. Sie verfügen 

                                                                                                                                                          
 
11 Art. 9 contratto di servizio 2010-2012 
12 Art. 25.4. Contrat de gestion de la RTBF 
13 Art. 29 §2 Mediadecreet 
14 Broadcasting Act § 39 (1c) 
15 Communications Act 2003, 237 
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zwar ebenfalls über einen ausführlicher definierten Programmauftrag, den sie mit dem Kulturmi-
nister für jeweils fünf Jahre vereinbaren. Im Unterschied zu Frankreich und Italien erhalten Sveri-
ges Radio und Sveriges Television jedoch keine Vorgaben zur Programmstruktur. Sie werden 
lediglich dazu aufgefordert, ein abwechslungsreiches und von anderen (sprich den privaten) Sen-
dern eindeutig unterscheidbares Programm anzubieten. Die schwedische Sprache soll besonders 
gefördert werden, die Inhalte sich durch Ausgewogenheit, Meinungs- und Perspektivenvielfalt 
sowie durch hohe Qualität und Innovation auszeichnen. Als weitere Schärfung des öffentlichen-
rechtlichen Profils kommt hinzu, dass Nachrichten aus den Regionen im Programm angemessen 
berücksichtigt werden sollen (§8 Sändningstillstånd SVT). Wie genau die Sender diese vordefi-
nierten Ziele jedoch erreichen, ist letztlich ihnen überlassen. Dieser Grundsatz gilt ebenfalls in der 
Schweiz oder in Österreich.  
 
Gleichwohl haben die öffentlichen Sender einen gewissen, institutionalisierten Leistungsdruck, da 
in einigen Ländern die Höhe der Gebührengelder, die den Sendern zukommen, auch von der 
Erfüllung der vereinbarten Ziele in den Zusatzbestimmungen abhängt. Eine weitere Regulie-
rungsmöglichkeit findet in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Anwendung: Hält der 
dortige öffentliche Sender BRF bestimmte Leistungsvorgaben nicht ein, muss er – nebst einer 
möglichen Kürzung der öffentlichen Gelder – mit finanziellen Sanktionen von bis zu 25‘000 Euro 
rechnen.16  
 
 
4.2.5. Leistungsaufträge für private Rundfunkanbieter 

Nicht nur die gebührenfinanzierten Sender müssen einem Leistungsauftrag gerecht werden. In 
den untersuchten Länder haben meist auch private Anbieter einen, wenn auch reduzierten, Pro-
grammauftrag. Im Gegenzug profitieren sie von gewissen Privilegien (z.B. privilegierter Zugang 
zu Verbreitungssystemen, Schutz vor Wettbewerb, u.ä.). Ein Beispiel dafür ist die Schweiz, in der 
die Erteilung einer Sendekonzession an die Erfüllung je spezifischer Leistungsziele geknüpft ist. So 
müssen die konzessionierten privaten Radio- und Fernsehanbieter zur Prime Time thematisch 
vielfältige und relevante Informationen ausstrahlen und das gesamte Versorgungsgebiet berück-
sichtigen. Ähnliche Regelungen finden sich beispielsweise in Deutschland, Schweden oder Däne-
mark. Grundsätzlich handelt es sich bei den Programmaufträgen an Privatsender meist um allge-
mein gehaltene Vorgaben bezüglich Vielfaltssicherung und um bestimmte qualitative Anforde-
rungen an das Programm. 
 
In einigen Fällen jedoch sind die Vorgaben für die Privatsender strikter. Auch hier stechen wiede-
rum Frankreich und Belgien als Extrembeispiele hervor. In Frankreich muss der grösste private 

                                                   
 
16 Dekret über die audiovisuellen Mediendienste und die Kinovorstellungen, Art. 20 
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TV-Anbieter TF1 ein Programm produzieren "à caractère généraliste et familial en accordant une 
attention particulière à l’information et à la distraction du téléspectateur"17. Das geforderte 
Themenspektrum umfasst Information, audiovisuelle und cinematographische Produktionen aus 
Frankreich, Angebote für die Jugend, Unterhaltungsangebote sowie populäre Sportarten. Auch 
Quotenregelungen gibt es in Frankreich für die privaten Anbieter. So müssen Radiosender, deren 
Programmschwerpunkt auf der Promotion junger Musiktalente liegt, 35% ihres Musikprogramms 
der französischsprachigen Musik widmen, wovon mindestens 25% von Nachwuchskünstlern 
stammen muss.18 
 
 
4.3. Regulierung des öffentlichen Rundfunks 

> Mehrstufige Regulierungsprozesse in allen Ländern 
> EU-Länder unterliegen übergeordneten Bestimmungen 
> EU-Kommission: Öffentlicher Rundfunk darf Private nicht benachteiligen 
 
4.3.1. Regulierungsinstanzen 

Ob und inwieweit die öffentlichen (und zu einem wesentlich geringeren Teil die privaten) Sender 
ihren Programmauftrag einhalten, wird in den untersuchten Ländern auf verschiedenen Ebenen 
und von unterschiedlichen Akteuren überprüft.  
 
Eine staatliche Regulierung des öffentlichen Rundfunks ist in allen untersuchten Ländern insofern 
vorhanden, als dass dessen Programmauftrag vom Staat gestellt wird und gesetzlich verankert ist. 
Der Staat befindet sich in der Regel in einem Spagat zwischen der Kontrolle des Leistungsauftrags 
und der Gewährung von Rundfunkfreiheit. Für die EU-Staaten kommt die Einhaltung der EU-
Richtlinie hinzu (vgl. Kap. 4.3.2.). 
 
In Frankreich überprüft der an das Kultur- und Kommunikationsministerium angeschlossene 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), ob die öffentlichen Sender ihren Leistungsauftrag adä-
quat umsetzen. Die Mitglieder des CSA werden alle sechs Jahre vom französischen Präsidenten, 
dem Präsidenten des Senats und dem Präsidenten der Nationalversammlung eingesetzt. Die Be-
hörde hat weitgehende Kompetenzen, Sanktionsmassnahmen eingeschlossen. Im Gegensatz zum 
CSA greift sein britisches Pendant, das Office of Communications (OFCOM), kaum in die Regu-
lierung des öffentlichen Rundfunks ein. Der liberalen britischen Medienpolitik entsprechend, 
kann die britische Regierung wenig Einfluss auf das öffentliche Rundfunkprogramm ausüben. Ihre 
grösste Einflussmöglichkeit bietet sich ihr lediglich alle zehn Jahre, wenn eine neue Aushandlung 
                                                   
 
17 Convention de TF1, 1 
18 www.csa.fr 
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der Royal Charter ansteht. In der Schweiz ist das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) Re-
gulierungsbehörde, die insbesondere die Umsetzung der im Gesetz vorgegebenen Leistungsauf-
träge der konzessionierten Veranstalter zu überprüfen hat. Die Konzessionen, die zehn Jahre gül-
tig sind, präzisieren die Leistungsaufträge der Programme. Bei Verstössen hat die Regulierungs-
behörde verschiedene Sanktionsmöglichkeiten. Im Extremfall kann sie bei der Regierung beantra-
gen, eine Konzession zu suspendieren oder gar zu entziehen. 
 
Um eine (zu) enge Bindung an den Staat zu vermeiden, wurden in einigen Staaten Regulierungs-
organe geschaffen, die formal vom Staat unabhängig sind, aber von ihm eingesetzt und/oder 
ihm rechenschaftspflichtig sind. Diese sogenannten Co-Regulierungsorgane kombinieren Elemen-
te der hoheitlichen Regulierung mit Elementen der Selbstregulierung.19 Details zu den Regulie-
rungsgremien der untersuchten Rundfunkanstalten finden sich in den Rundfunkprofilen im An-
hang.  
 
Die BBC wird über den BBC Trust reguliert. Dieser setzt sich aus Sachverständigen aus Wirtschaft, 
Recht und Medien zusammen, die das britische Volk angemessen vertreten sollen. Sein Beispiel 
machte auch in Deutschland und Österreich Schule, die mit den Rundfunk-, Fernseh- und Hör-
funkräten (Deutschland) und der KommAustria (Österreich) ebenfalls über Regulierungsgremien 
verfügen, die sich in relativer Unabhängigkeit sowohl vom Staat als auch von den Sendern bewe-
gen. Die Ernennung der Mitglieder dieser Gremien erfolgt jedoch sehr unterschiedlich: In Gross-
britannien ist die Einsetzung der Trustees durch die Queen auf Vorschlag des Premiers lediglich 
ein formaler Akt. Die eigentliche Auswahl der Trustees findet im Vorfeld mittels eines Auswahl-
verfahrens statt, an dem neben einem Regierungsvertreter auch die BBC und ein externer Experte 
beteiligt sind. In Österreich hingegen werden die Mitglieder der KommAustria von der Bundesre-
gierung ausgewählt. Deutschland nimmt im Hinblick auf die Regulierungsorgane eine Sonderpo-
sition ein: die dortigen Aufsichtsgremien, die Rundfunkräte der einzelnen ARD-Rundfunkanstal-
ten bzw. der ZDF-Fernsehrat, werden weder von der Regierung ernannt noch von den Sendern 
selbst ausgewählt. Stattdessen senden die verschiedenen sozialen, kirchlichen, gewerkschaftli-
chen, politischen, etc. Organisationen und Interessensgruppen Vertreter in die Kontrollorgane. 
Dabei wird auf die Staats- und Politikferne der Gremien geachtet, indem zum einen die Anzahl 
der Vertreter des Staates und der politischen Parteien in ihnen reglementiert wird und sich die 
Ratsmitglieder zum anderen als Vertreter des öffentlichen Interesses und nicht des spezifischen 
Interesses ihrer Gruppe verstehen sollen. Trotzdem wird häufig kritisiert, dass die Rundfunkräte 
und der ZDF-Fernsehrat nicht frei von politischer Einflussnahme seien.  
 

                                                   
 
19 Zu den Definitionen von Co-Regulierung, hoheitlicher bzw. Selbstregulierung, siehe u.a.: Jarren 2002, Arnold 2014. 
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Eine weitere Gemeinsamkeit fast aller Länder sind die Publikumsräte, die meist einen Querschnitt 
der Bevölkerung darstellen und deren Hauptaufgabe in der Vertretung der Publikumsinteressen 
besteht. Während sich also die staatlichen Aufsichtsbehörden, die Co-Regulierungsorgane sowie 
die Aufsichtsräte der Sender eher mit dem Programmauftrag und dessen Umsetzung beschäfti-
gen, achten die Publikumsräte darauf, ob die Art und Weise dieser Umsetzung auch tatsächlich 
den Bedürfnissen des Zuschauer und -hörer entspricht. Die Publikumsräte haben eine beratende 
Funktion und stehen in engem Austausch mit den Sendern – oder im Falle Grossbritanniens mit 
dem BBC Trust. Auch die SRG SSR hat einen Publikumsrat, der die Programmarbeit und die Pro-
grammentwicklung von SRF (bzw. RTS und RSI) mit kritischen Anmerkungen und Vorschlägen 
aus Sicht des Publikums begleitet.  
 
Darüber hinaus setzen manche Regulierungsbehörden auch neutrale externe Beobachter und 
wissenschaftliche Instrumente ein, um die Einhaltung der Leistungsaufträge zu überprüfen. So 
lässt beispielsweise die schwedische Kontrollbehörde regelmässig Inhaltsanalysen von Program-
men und Publikumsbefragungen erstellen. Auch das britische OFCOM führt solche Untersu-
chungen immer wieder durch. Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Landesmedienanstalten 
und die österreichische Regulierungsbehörde lassen seit mehreren Jahren eine systematische 
Fernsehprogrammanalyse erarbeiten, die bestimmte Aspekte des Leistungsauftrags analysiert.20 
Das BAKOM beauftragt seit 2008 unabhängige Institutionen, die sowohl die Programme der SRG 
SSR als auch der privaten Rundfunkveranstalter inhaltsanalytisch untersuchen. Zudem sind die 
konzessionierten privaten Veranstalter in der Schweiz konzessionsrechtlich verpflichtet, ein Quali-
tätssicherungssystem zu etablieren und dieses durch externe Experten überprüfen zu lassen.  
 
 
4.3.2. EU-Mitgliedstaaten: Bindung an die AVMD-Richtlinie 

Anders als die Schweiz sind die übrigen untersuchten Länder nicht nur den nationalen, sondern 
auch den EU-Regelungen im Rundfunkbereich verpflichtet. Der aktuellen EU-Rundfunkpolitik 
liegt die "Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste" (AVMD-Richtlinie) zugrunde.21 Diese be-
tont grundlegende Werte und Zielsetzungen im europäischen audiovisuellen Medienmarkt, wie 
die Stärkung des Medienpluralismus oder die Beachtung der medialen Funktionen von Bildung, 
Information und Unterhaltung einer breiten Öffentlichkeit. Damit steckt sie zugleich einen brei-
ten Rahmen ab, innerhalb dessen die EU-Mitgliedsstaaten konkretere und ggf. strengere Regeln 
für ihre Rundfunkgestaltung integrieren können. Allerdings greift die AVMD-Richtlinie konkreter 
in den Programminhalt ein, wenn es ihr um die Förderung der europäischen Kultur und eines 

                                                   
 
20 Publicom 2007, 27ff. 
21 Unter den Begriff "audiovisueller Mediendienst" fallen sowohl lineares Programmfernsehen als auch nicht-lineares Angebot 
(Dienst auf Abruf), Richtlinie 2010/13/EU. 
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europäischen Bewusstseins geht: die EU-Mitgliedstaaten haben dafür Sorge zu tragen, dass euro-
päische Produktionen gefördert werden und ihre Sender europäische Werke ausstrahlen.22   

 
Im Hinblick auf die Fernsehwerbung wird in den Begründungen zur AVMD-Richtlinie darauf hin-
gewiesen, dass es zum Schutz der Zuschauerinteressen "wesentlich [sei], dass die Fernsehwer-
bung einer Reihe von Mindestnormen und Kriterien unterworfen [werde] und die Mitgliedstaa-
ten das Recht [behielten], ausführlichere oder strengere Bestimmungen und in bestimmten Fäl-
len unterschiedliche Bedingungen für die ihrer Rechtshoheit unterworfenen Fernsehveranstalter 
einzuführen."23 In der AVMD-Richtlinie selbst werden konkretere Regeln zu kommerziellen Pro-
gramminhalten aufgestellt. So wird zum Beispiel der Anteil der Werbe- und Teleshoppingspots 
auf 12 Minuten pro Stunde beschränkt und die Werbeunterbrechungen bei Übertragungen von 
Gottesdiensten ausgeschlossen.24 Mit diesen Regelungen beeinflusst die AVMD-Richtlinie die 
Ausstrahlung von TV-Werbung und damit die Finanzierungsmöglichkeiten des Rundfunks der 
EU-Mitgliedsstaaten. 
 
 
4.3.3. Public Value Test und Regelung neuer Angebote 

Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten bewegen sich in dualen Rundfunksystemen in einem 
besonderen Spannungsfeld: Einerseits müssen sie ihre Programme ihrem öffentlichen Leistungs-
auftrag und entsprechend stetig den Bedürfnisstrukturen der Bevölkerung anpassen. Andererseits 
dürfen private Anbieter dadurch keinen signifikanten Wettbewerbsnachteil erleiden. Mit anderen 
Worten, die öffentliche Finanzierung bzw. staatliche Beihilfe von öffentlichen Sendern darf nicht 
bedeuten, dass private Rundfunkanbieter auf dem Werbe- und Zuschauermarkt benachteiligt 
werden. Sie ist ausserdem nur dann zulässig, wenn durch die gebührenunterstützten Sender ein 
nachweisbarer gesellschaftlicher Mehrwert erbracht wird.25 
 
Dieses Spannungsfeld führte Mitte der 2000er Jahre in den EU-Ländern zum sogenannten Beihil-
festreit, einem vom Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) angeführten Beschwer-
deverfahren bei der EU-Kommission, in dessen Kern es um die Vereinbarkeit der Gebührenfinan-
zierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland mit dem europäischen Beihilferecht 
ging.26 Das Resultat des Beihilfestreits war im Jahr 2009 die Rundfunkmitteilung 2009/C257/01, 
in der zahlreiche Regelungen gegen die mögliche Verdrängung privater Anbieter durch die öf-

                                                   
 
22 Richtlinie 2010/13/EU, Art. 16. 
23 Richtlinie 2010/13/EU, Begründung (83) 
24 Richtlinie 2010/13/EU, Art. 23, Abs. 1 und Art. 20 Abs. 2 
25 Vgl. Publicom 2008 
26 Betreffend: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Art. 107 (früher: EGV, Art. 87) 
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fentlichen Sender erlassen wurden, ohne gleichzeitig deren Leistungsauftrag einzuschränken. Zur 
Schärfung der Definition des öffentlichen Auftrags wurden Prüfverfahren eingeführt, deren Ziel 
darin besteht, neue Angebote oder drastisch veränderte bestehende Angebote der öffentlichen 
Sender einem externen, mehrstufigen Test zu unterziehen und zu prüfen, inwiefern sie dem ge-
forderten öffentlichen Angebotsprofil der jeweiligen Sender entsprechen. Dabei werden ihr öf-
fentlicher Mehrwert und die Auswirkungen ihrer Ausstrahlung auf den Wettbewerb eingehend 
analysiert. Als Vorbild diente der Public Value Test des BBC Trusts, der bereits im Jahr 2007 ein-
geführt worden war (vgl. Kapitel 4.6).  
 
Während die von der Europäischen Kommission eingeforderten Tests in den meisten EU-Ländern 
zügig umgesetzt wurden, wurden sie in Frankreich und Italien bislang noch nicht eingeführt – ein 
Indiz, dass sich der Umgang mit der AVMD-Richtlinie in stärker politisch regulierten Rundfunk-
systemen, wie in Frankreich und Italien, deutlich von deren Umsetzung in weniger politisch regu-
lierten Rundfunksystemen unterscheidet.27 In Frankreich entscheidet ausschliesslich die französi-
sche Regierung über die Einführung neuer Angebote. Die Regulierungsbehörde CSA hat in die-
sem Prozess nur beratende Funktion. Die öffentlichen Sender können allenfalls Vorschläge an die 
Regierung adressieren. In Italien ist der öffentliche Sender RAI gemäss Art. 3 (2-3) des contratto 
di servizio 2010-2012 dazu verpflichtet, ein System der Analyse und der Überwachung der eige-
nen Programmqualität in Bezug auf deren Public Value einzurichten. Die Erfüllung des Pro-
grammauftrags muss mittels stichprobenartiger Ausschnitte aus den Sendungen nachgewiesen 
werden. Auch die Meinungen der Mediennutzer sollen in Italien in die Evaluation miteinfliessen. 
Der daraus resultierende, halbjährlich zu verfassende Bericht geht ans Ministerium, an die Behör-
den sowie an eine parlamentarische Kommission.  
 
In den übrigen untersuchten Ländern wurde der Test länderspezifisch umgesetzt und unter-
schiedlich bezeichnet: So gibt es heute beispielsweise in Deutschland den Drei-Stufen-Test und in 
Österreich das Auftragsvorprüfungsverfahren. Die Prüfverfahren sind im Detail unterschiedlich, 
weisen jedoch viele Gemeinsamkeiten auf. Meist sind es die Sender, die neue Angebote bei der 
Regulierungsbehörde oder dem zuständigen Ministerium beantragen. Diese prüfen deren Wert 
im Hinblick auf die Erfüllung des Leistungsauftrags und führen eine Marktanalyse (die meist von 
externen Wirtschaftsprüfungsunternehmen übernommen wird) sowie eine Publikumsbefragung 
durch. Die endgültige Entscheidung über die Umsetzung des Vorschlags des Senders obliegt in 
manchen Fällen direkt der Regierung (z.B. Schweden, Irland, Flandern), in anderen Fällen den – 
allerdings oftmals von der Regierung eingesetzten – Regulierungsorganen (z.B. Deutschland, 
Österreich, Dänemark, Wallonie). In der Praxis wurden bislang vor allem Online-Angebote der 
öffentlichen Sender geprüft. 

                                                   
 
27 Brevini 2011, 180 
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Die Einführung des Prüfverfahrens für neue öffentliche Rundfunkangebote vermochte nicht, die 
in vielen Ländern existente Kritik an der Ausdehnung des öffentlichen Rundfunks in neue Felder 
wesentlich zu entschärfen. Stattdessen sorgte die konkrete Umsetzung der Prüfverfahren vieler-
orts für weitere Kritik. Der flämische Sender VRT muss beispielsweise als Reaktion auf die Einfüh-
rung des Online-Angebots Sporza sowie aufgrund wettbewerbsverzerrender Werbetarife im Ra-
dio seit 2009 ein ex ante-Prüfverfahren durchführen. Exakte Bestimmungen über dessen Ablauf 
existieren jedoch bis dato keine. Darüber hinaus kritisieren private Medienanbieter in Flandern, 
dass die Definition des Service Public für den VRT zu vage und ein Public Value Test entspre-
chend problematisch sei. Bislang wurde in Flandern noch kein einziges Verfahren durchgeführt.  
 
In Deutschland wurde der Drei-Stufen-Test dagegen alleine im ersten Jahr nach seiner Einfüh-
rung im Jahr 2009 45 Mal vollzogen.28 Diese hohe Zahl liegt darin begründet, dass bei Testein-
führung sämtliche bestehenden Online-Angebote der öffentlichen Sender einer Prüfung unterzo-
gen werden mussten. Die grosse Mehrheit der Gutachten fiel positiv ausfiel. Die Kritik zielt in 
Deutschland anders als in Flandern eher in Richtung Kosten- und Zeiteffizienz des Drei-Stufen-
Tests: So belaufen sich die Kosten eines einzelnen Prüfverfahrens auf rund 143.000 Euro29, der 
durchschnittliche Zeitaufwand für ein Verfahren beträgt mit 338 Tagen deutlich mehr als in ande-
ren europäischen Ländern (Grossbritannien: 229 Tage, Österreich: 161 Tage, Irland: 123 Tage).30  
 
Trotz des Prüfverfahrens wird in Deutschland weiterhin über die Grenzen des öffentlichen Rund-
funks diskutiert. Im März 2014 sorgte ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates des Finanz-
ministeriums in diesem Zusammenhang für zusätzliches Aufsehen. Es wird darin u.a. gefordert, 
dass "der öffentlich-rechtliche Anbieter nur da auftreten [soll], wo das privatwirtschaftliche 
Angebot klare Defizite aufweist".31 Ausserdem sind in Deutschland mehrere Klagen wegen neuer 
Angebote öffentlicher Anbieter hängig. Im April 2015 hat der Bundesgerichtshof eine Klage von 
acht Zeitungsverlagen gegen die Tagesschau-App der ARD gutgeheissen, obschon deren Platt-
form tagesschau.de den Drei-Stufen-Test erfolgreich durchlaufen hatte, und zur Neubeurteilung 
an die Vorinstanz zurückgewiesen.32 In Bayern klagen derzeit 60 bayerische Privatradios gegen 
den Bayerischen Rundfunk, der ein Jugendprogramm über eine terrestrische Frequenz ausstrahlen 
will.33  

                                                   
 
28 RTR 2014, 100 
29 Ebd., 111 
30 Ebd., 8 
31 Bundesministerium der Finanzen 2014 
32 Spiegel-Online, Artikel vom 30.4.2015 
33 Süddeutsche Zeitung, Artikel vom 11. Februar 2015 
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In der Schweiz existiert bislang keine dem Public Value Test vergleichbare Vorschrift. Die Gefahr,  
dass die SRG SSR bei Lancierung neuer oder dem Ausbau bestehender Angebote den einheimi-
schen Medienmarkt, der ohnehin mit zunehmender Medienkonzentration und -konvergenz zu 
kämpfen hat, verzerrt und somit die Medienvielfalt gefährdet, besteht jedoch ebenfalls. Die SRG 
SSR hat kraft der Gebührenfinanzierung einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber den 
Privaten. Dies zeigt sich konkret etwa an den Ertragszahlen der SRG SSR im Vergleich zu den 
privaten Anbietern (vgl. Kap. 6). 
 
Als Reaktion darauf und in Analogie zum Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des deut-
schen Finanzministers entwickelte die Denkfabrik Avenir Suisse in ihrem Bericht "Medienförde-
rung im digitalen Zeitalter – Reformagenda für einen technologie- und wettbewerbsneutralen 
Service public"34 einen Massnahmenkatalog, mit dessen Hilfe die Expansion der SRG SSR zurück-
gebunden werden könne. Langfristig sieht die Denkfabrik die Lösung eher in grundlegenden 
Reformen bei der Förderung der SRG SSR. Avenir Suisse sieht die SRG SSR in diesem radikalen 
Konzept als blossen Public Content Provider mit Programmauftrag, mit anderen Worten als einen 
"reinen Inhaltsproduzenten ohne eigene Verbreitungsplattform".35 Die von der SRG SSR produ-
zierten, gebührenfinanzierten Inhalte werden in diesem Modell gratis an Dritte weitergegeben, 
was die inhaltliche Vielfalt sicherstellen würde. Zu den kurzfristigen Massnahmen zählt der Be-
richt unter anderem den Public Value Test nach europäischem Vorbild, durch den das Engage-
ment der SRG SSR besser auf jene Inhalte beschränkt werden könnte, die von den privaten An-
bietern nicht erbracht werden. Ein Prüfverfahren ähnlich jenem der BBC wäre gemäss Avenir 
Suisse "auch in der Schweiz nützlich und möglich".36  
 
Angesichts der Erfahrungen mit dem Public Test in Europa ist es allerdings fraglich, ob seine An-
wendung in der Schweiz zu befriedigenderen Resultaten führen würde. Selbst im Mutterland des 
Public Value Tests, in Grossbritannien, konnte der Test die Kritik an der Ausdehnung der BBC in 
neue Felder nicht besänftigen – einer der Gründe, warum das BBC-Modell stark unter Druck ge-
raten ist (vgl. Kap. 4.6). Insgesamt sind somit die Erfahrungen mit den Prüfverfahren im Stile des 
Public Value Tests eher ernüchternd. Die Verfahren sind meist intransparent, langwierig und teu-
er und haben de facto nicht dazu beigetragen, die wettbewerbsrechtliche Problematik der Aus-
dehnung des öffentlichen Rundfunks in neue Bereiche zu entschärfen. 
 
 

                                                   
 
34 Avenir Suisse 2014 
35 Avenir Suisse 2014, 54 
36 Avenir Suisse 2015 
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4.4. Output: Programmangebot 

> Grosses Programmangebot der SRG SSR 
> Uneinheitliche Programmstrukturen 
 
4.4.1. Angebotspalette der öffentlichen Radio- und Fernsehveranstalter 

Abbildung 2 weist die Palette an Radio- und Fernsehkanälen der öffentlichen Rundfunkanstalten 
in den untersuchten Ländern aus. Auffällig ist insbesondere, dass die SRG SSR sich bezüglich der 
Anzahl ihrer Radio- und Fernsehprogramme im europäischen Vergleich relativ weit vorne befin-
det.  
 
Abbildung 2: Radio- und Fernsehangebote der öffentlichen Rundfunkanstalten (Quelle: Angaben der Sender) 
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Im Radiobereich unterhält die SRG SSR 14 Radiovollprogramme, davon sechs in der Deutsch-
schweiz, vier in der Romandie, drei in der italienischen Schweiz und einer in der rätoromanischen 
Schweiz. Dazu kommen drei reine Musikspartenprogramme, die digital und über Kabel ausge-
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strahlt werden, sowie die regionalen Fenster in der Deutschschweiz (Regionaljournale). Das iri-
sche RTÉ bietet demgegenüber nur vier terrestrisch verbreitete Radioprogramme plus fünf Digi-
talprogramme an, Danmarks Radio acht Programme. Das Angebot der öffentlichen Rundfunkan-
stalten der Sprachgemeinschaften Belgiens liegt hingegen fast auf der Höhe jenes der SRG SSR 
(RTBF: sechs Programme; VRT: fünf Programme; BRF: drei Programme), wobei die belgischen 
Radioprogramme nur ihre jeweilige Sprachregion abdecken müssen. Auch der ORF offeriert sei-
nen Hörern ein mit der Schweiz vergleichbares Senderangebot, was vor allem auf die neun Regi-
onalprogramme für die Bundesländer zurückzuführen ist. Mit Blick auf die anderen Länder fällt 
auf, dass Sveriges Radio mit vier, RAI mit sechs und Radio France mit sieben Programmen ein 
deutlich schlankeres Angebot fahren als die SRG SSR – trotz der im Vergleich zur Schweiz teilwei-
se wesentlich grösseren Einwohnerzahl und Landesfläche Schwedens, Italiens und Frankreichs. 
Nur die Angebotspalette in Grossbritannien und Deutschland ist mit 18 bzw. 62 Radioprogram-
men noch höher als jene der SRG SSR. 
 
Im Fernsehbereich bietet die SRG SSR zehn Programme an, Gemeinschaftsprogramme wie 3sat 
und TV 5 Monde – wie auch bei den anderen Ländern – mitgerechnet. Auch hier liegt sie mit 
ihrer breiten Angebotspalette teilweise deutlich vor Österreich und Schweden (je sechs Program-
me), Irland (fünf Programme) und den öffentlichen Sendern Belgiens (neun Programme). France 
Télévisions unterhält insgesamt acht Fernsehprogramme und damit zwei weniger als die SRG 
SSR. Die BBC bietet neun Fernsehkanäle an, wobei in Grossbritannien zusätzlich der walisisch-
sprachige Sender S4C sowie die fünf Programme von Channel 4 berücksichtigt werden müssen. 
Deutlich grösser als in der Schweiz ist das Angebot ansonsten nur in Italien (14 Programme) und 
in Deutschland (insgesamt 22 Programme), wobei in Deutschland insbesondere die 13 Landes-
rundfunkanstalten ins Gewicht fallen. Einen Ausnahmefall bildet Dänemark: Der öffentliche Ver-
anstalter Danmarks Radio strahlt selbst nur sechs Programme aus. Dazu kommen die Regional-
programme des privaten Anbieters TV2, die ebenfalls gebührenfinanziert sind. Sie sind in der 
Übersichtsdarstellung aber ebenso wenig berücksichtigt wie die 13 privaten Regionalfernsehstati-
onen der Schweiz, die auch Gebührengelder erhalten und bis zu 70% ihrer Kosten mit öffentli-
chen Geldern bestreiten können. 
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4.4.2. Struktur der öffentlichen Fernsehprogramme 

 
Abbildung 3: Struktur der Vollprogramme der öffentlichen Fernsehangebote 2013 (Quelle: Jahresberichte der Veranstalter) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Anmerkung: Ausgewiesen wurden Sender, deren Programmstatistik für 2013 vorliegt. Die Berechnung erfolgte auf Basis des 
gesamten Programmangebots. Unter "Übrige" fallen in der Regel Anmoderationen, Programmvorschau, Werbung, Sponsoring, 
etc Für mehrere Sender lagen allerdings ausschliesslich Daten vor, die Programmelemente wie Vorschau oder Werbung nicht 
auswiesen. Die übrigen Programmstatistiken um die Kategorie "Übrige" zu bereinigen, wäre allerdings problematisch, da nicht 
exakt eruiert werden kann, ob die Kategorie "Übrige" in allen Ländern deckungsgleich ist. (zur Problematik der Kategorienein-
teilung, vgl. Text Kap. 4.4.2).  
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Abbildung 3 macht deutlich, welche inhaltlichen Schwerpunkte die verschiedenen Fernsehpro-
gramme der öffentlichen Sender im Jahr 2013 setzten. Wohlgemerkt müssen die Zahlen vorsich-
tig interpretiert werden, da die Sender ihre Programmkategorien jeweils unterschiedlich und in 
der Regel stärker ausdifferenziert ausweisen als in dieser vereinfachten Darstellung. So wurden 
beispielsweise "Dokumentationen", sofern von den Sendern ausgewiesen, jeweils der Kategorie 
"Information/Bildung" zugerechnet, obwohl bestimmte Formen von Dokumentationen sehr 
wohl auch zur Kategorie "Unterhaltung" gezählt werden könnten (z.B. Docutainment-Formate, 
Reality TV). Das methodische Problem bei dieser Art der Kategorisierung liegt vor allem darin, 
dass die meisten Sender ihre Kategorien nicht im Detail ausweisen, sprich dass letztlich nicht klar 
ist, ob ein Docutainment-Format vom Sender selbst der Kategorie "Dokumentation" oder der 
Kategorie "Unterhaltung" zugewiesen wurde.  
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Trotz dieser methodischen Schwierigkeiten lassen sich einige vorsichtige Aussagen über die Pro-
grammstrukturen der Vollprogramme der öffentlichen Fernsehsender treffen. Zunächst fällt auf, 
dass das Angebot der öffentlichen Veranstalter sehr uneinheitlich ist, wenn die Verteilung zwi-
schen Information und Unterhaltung betrachtet wird. Allerdings ist der Anteil an Informations- 
und Bildungssendungen bei den meisten Programmen relativ hoch, in vielen Fällen sogar höher 
als das Unterhaltungsangebot. Es sticht dabei der dänische Kanal DR2 hervor, der sich hauptsäch-
lich auf Nachrichten, Hintergrundrecherchen, Reportagen und Dokumentationen sowie innovati-
ve Unterhaltungsformate konzentriert. Einen sehr hohen Informationsanteil haben auch BBC One 
(69%) und die dritten ARD-Programme (69%). Aber auch die beiden Programme des ORF 
(48%), RAI 1 (46%), sowie die Programme von Sveriges Television (46%) erfüllen mit einem 
Informationsanteil von fast 50% eine der Kernforderungen ihrer jeweiligen Leistungsaufträge. 
Die SRG SSR-Angebote von SRF, RTS und RSI hinken diesbezüglich mit einem Informationsanteil 
von nur rund einem Drittel etwas hinterher. Dennoch haben auch sie wesentlich mehr Informati-
on in ihren Programmen vorzuweisen als beispielsweise TG4 in Irland (20%), der VRT in Flandern 
(17%) oder S4C in Wales (12%), deren Programmstrukturen in hohem Masse von Unterhal-
tungsformaten geprägt sind.  
 
Sportsendungen spielen in SRG SSR-Angebot eine grössere Rolle als bei den meisten anderen 
öffentlichen Veranstaltern der untersuchten Länder. Nur die britischen Sender sowie der irisch-
sprachige TG4 weisen ähnliche Werte aus.  
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4.5. Outcome: Marktanteile 

> Hohe Marktanteile der Öffentlichen in UK und Deutschland 
> Tendenz: Je breiter das Angebot der Öffentlichen, desto grösser ihr Marktanteil 
> Radio: Europäische Spitzenstellung der SRG SSR im Tessin 
 
4.5.1. Marktanteile TV 

 
Abbildung 4: Marktanteile der öffentlichen Programme in Prozent (Quelle: EAO 2014; Mediapulse 2013, EBU 2014, AGF, 
TAM Ireland, Auditel) 
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Wie Abbildung 4 veranschaulicht, liegen die Marktanteile der SRG SSR-Fernsehprogramme im 
europäischen Vergleich im Mittelfeld. Lediglich die Zahlen in der italienischen Schweiz liegen über 
dem durchschnittlichen Marktanteil der untersuchten öffentlichen Programme in Europa, der bei 
35% liegt. Besonders hohe Marktanteile verzeichnen die britische BBC (gemeinsam mit Channel 
4) sowie die deutschen Sender ARD und ZDF. Es fällt auf, dass die Fernsehzuschauer in allen drei 
französischsprachigen Ländern bzw. Landesteilen – Frankreich, die Romandie und die Wallonie – 
vergleichsweise seltener die Programme der öffentlichen Veranstalter nutzen. Ein Grund hierfür 
mag in der starken Stellung der französischen Privatstationen liegen, die auch in die französisch-
sprachigen Gebiete Belgiens und der Schweiz ausstrahlen (vgl. auch Abbildung 5).  
 
Es dürfte indessen ein Zusammenhang bestehen zwischen dem Umfang des öffentlichen Pro-
grammangebots und dem Marktanteil. So haben die öffentlichen Veranstalter in Deutschland 
und Grossbritannien den mit Abstand grössten Marktanteil, bieten aber auch die meisten Fern-
sehprogramme an. Auch der vergleichsweise hohe Marktanteil der RAI kann mit dessen Angebot 
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erklärt werden. Dass auch die belgisch-flämische Rundfunkanstalt einen so hohen Marktanteil 
hat, muss indessen andere Ursachen (z.B. kulturelle oder das Fehlen von alternativen Programm-
angeboten in niederländischer Sprache) haben. Die relativ geringen Marktanteile der SRG SSR-
Programme entziehen sich dieser Logik auf den ersten Blick, da die Schweiz nach Deutschland, 
Grossbritannien und Italien die meisten öffentlichen Fernsehkanäle anbietet. Allerdings dürften 
hier andere Faktoren, insbesondere das enorme Angebot an ausländischen Programmen in den 
Landessprachen, den Effekt der umfassenden Marktdurchdringung abschwächen. 
 
Abbildung 5: Fernsehmarktanteile in den untersuchten Ländern (Quelle: EAO 2014; Mediapulse 2013, EBU 2014, AGF, TAM 
Ireland, Auditel) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen: ausgewiesen werden Marktanteile in Prozent, Basis: Bevölkerung über 3 bzw. 4 Jahre; Die dänische Sender-
gruppe TV2 besteht aus öffentlich-rechtlichen Regionalsendern und dem Hauptsender auf Pay-TV-Basis; sie wird hier unter 
„Privatsender“ ausgewiesen. 
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Abbildung 5 stellt für jedes Untersuchungsland die Marktanteile der öffentlichen, privaten und 
ausländischen Sender einander gegenüber. Wie zu erwarten, spielen ausländische Sender in gros-
sen Staaten mit entsprechend grossem Medien-Binnenmarkt, wie Frankreich, Deutschland, 
Grossbritannien oder Italien, keine Rolle. In den kleineren Ländern sind ausländische Stationen 
aber sehr wohl ein Faktor, vor allem natürlich, wenn sie von Einstrahlungen in ihren Landesspra-
chen betroffen sind, wie dies in der Schweiz, Österreich oder Belgien der Fall ist. Aber selbst in 
Schweden oder Dänemark, wo dies nicht der Fall ist, ist der Marktanteil ausländischer Programme 
relativ gross. Dies dürfte im Umgang mit fremdsprachigen Sendungen begründet sein: In Schwe-
den zum Beispiel werden fremdsprachige Sendungen, anders als in den meisten west- und zent-
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raleuropäischen Staaten, nicht synchronisiert, sondern in der Originalsprache mit schwedischen 
Untertiteln ausgestrahlt. Für die schwedischen Zuschauer macht es folglich keinen Unterschied, 
ob sie amerikanische oder anderssprachige Filme in nationalen Sendern oder in einem ausländi-
schen Kanal ansehen. 
 
Im Folgenden werden die Marktanteile in Staaten, die sich mit der Schweiz insofern vergleichen 
lassen, als sie an Nachbarstaaten mit grossen Fernsehmärkten grenzen, detaillierter betrachtet. 
Abbildung 6 weist den Marktanteil der inländischen öffentlichen und privaten, sowie der auslän-
dischen öffentlichen und privaten Sender aus. Mittels des grau markierten Innenkreises wird der 
Marktanteil der inländischen Sender angezeigt. 
 
Lediglich in Dänemark und dem flämischen Teil Belgiens erreichen die inländischen öffentlichen 
und privaten Sender gemeinsam mehr als die Hälfte des Marktanteils. Im flämischen Fall über-
rascht, dass auf den Auslandrundfunk lediglich 5% der Markteile entfallen und der einstrahlende 
niederländische Auslandsrundfunk – insbesondere das niederländische öffentliche Fernsehen – 
nicht stärker genutzt wird. Im dänischen Fall scheint der hohe Marktanteil der dänischen Sender 
auf den ersten Blick mit der Sprachgrenze zu den umliegenden Staaten erklärbar zu sein. Aller-
dings werden ausländische Sendungen in Dänemark, wie in Schweden, in ihrer Originalsprache 
mit Untertiteln ausgestrahlt, so dass das Sprachargument nicht ohne weiteres angewendet wer-
den kann, zumal die ausländischen Sender mit 25% einen noch immer recht hohen Marktanteil 
erzielen. Anders als in den meisten anderen untersuchten Kleinstaaten ist der Marktanteil der 
"Anderen" in Dänemark mit unter 5 Prozent relativ gering.  
 
Die Kategorie "Andere" wird in den hier zugrundeliegenden EAO- und EBU-Daten ausgewiesen, 
aber nicht näher definiert. Unter "Andere" dürften sämtliche im jeweiligen Land empfangbaren 
nationale, aber vor allem ausländische Programme fallen, deren individueller Marktanteil zwar 
sehr gering ist, die aber aufgrund ihrer grossen Anzahl in der Summe dennoch einen erheblichen 
Marktanteil erreichen. In Irland und der französischsprachigen Schweiz liegen die "Anderen" gar 
bei einem Marktanteil von etwa 30%. 
 
Auffällige Kontraste zeigen sich in Belgien: während der inländische öffentliche und private Sek-
tor den Markt im flämischen Landesteil dominiert und paritätisch untereinander aufteilt, spielt 
Inlandsrundfunk im französischsprachigen Landesteil eine vergleichsweise geringe Rolle. Weder 
der öffentliche Sender RTBF noch die nationalen Privatsender können hohe Marktanteile errin-
gen. Dafür sind in der Wallonie ausländische Privatsender sehr präsent, was wiederum in den 
anderen Kleinstaaten nicht in diesem Ausmass zu beobachten ist. Nur in Österreich und der 
Schweiz spielen ausländische Privatsender noch eine gewisse Rolle.  
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Überhaupt zeigen sich grosse Ähnlichkeiten zwischen der Schweiz und Österreich: Besonders die 
Deutschschweiz weist einen ähnlich starken heimischen TV-Markt auf wie das östliche Nachbar-
land. Auch die Präsenz ausländischer Sender (vor allem aus Deutschland) ist vergleichbar. Auffäl-
lig ist in der Schweiz insbesondere die geringe Bedeutung inländischer Privatsender. In der lateini-
schen Schweiz spielen diese gar keine Rolle, in der Deutschschweiz erreichen Sender wie Tele 
Züri, Tele Basel oder 3+ gemeinsam immerhin einen Marktanteil von 12%. 
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Abbildung 6: Marktanteile der TV-Sender in Kleinstaaten  (Quelle EAO 2014, EBU 2014) 
(Graue Innenkreise = Marktanteil der inländischen Sender) 
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4.5.2. Marktanteile Radio 

 
Abbildung 7: Marktanteile der inländischen, öffentlichen Radiosender in Prozent (Quellen: EBU 2014, Mediapulse 2013, 
EGTA, AER, Radiotest 2013, Rajar, AGF, Jahresbericht 2013 VRT) 
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Liegen die Marktanteile der öffentlichen Fernsehsender in der Schweiz bei etwa einem Drittel, 
zeigt sich mit Blick auf die Marktstellung der öffentlichen Radiosender ein anderes Bild. Die Ra-
dios der SRG SSR dominieren im Tessin mit einem Marktanteil von 80%. In der Romandie und 
der Deutschschweiz erreichen die SRG SSR Radios einen Marktanteil von circa zwei Dritteln. Im 
europäischen Vergleich schneiden die Schweizer öffentlichen Radiosender damit sehr stark ab, 
was wiederum offensichtlich mit dem umfassenden Angebot zu tun hat. 
 
In der italienischen Schweiz hat die SRG SSR sogar den grössten Marktanteil aller untersuchten 
europäischen Länder, noch vor dem schwedischen Anbieter Sveriges Radio, der mit einem Anteil 
von 79.1% im heimischen Hörermarkt ebenfalls eine dominante Stellung einnimmt. Ähnlich hohe 
Werte erreichen Danmarks Radio in Dänemark, der ORF in Österreich und mit etwas Abstand der 
flämische VRT. Dass die SRG SSR Radios in der deutschen und französischen Schweiz nicht auf so 
hohe Marktanteile wie im Tessin kommen, dürfte damit zusammenhängen, dass die SRG SSR in 
der Romandie und in der Deutschschweiz das Regionale weitgehend den Privaten überlassen. 
Andererseits operiert RSI im Tessin de facto wie ein regionaler Anbieter und entzieht den Privaten 
dadurch diese Nische. 
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Ein Grund für die herausragende Stellung des öffentlichen Hörfunks in Schweden und Dänemark 
dürften ebenfalls die regionale Fokussierung und die regional unterschiedlichen Inhalte der vier-
ten Programme von Danmarks Radio und Sveriges Radio sein. Mit ihrem Schwerpunkt auf das 
Lokale und ihrer damit verbundenen Hörernähe sichern sich P4 Dänemark und P4 Schweden 
Marktanteile von 40.9% respektive 54.4%. Eine ähnliche Situation zeigt sich in Österreich: Der 
österreichische ORF versorgt das Land flächendeckend mit sowohl bundesweiten als auch regio-
nalen Programmen mittels seiner neun Regionalsender, was seinen hohen Marktanteil von 74% 
erklärt. 
 
Eher niedrig sind dagegen die Höreranteile der öffentlichen Sender in der Wallonie und in Irland 
mit Marktanteilen von nur rund einem Drittel. In der Wallonie sind bei den Hörern insbesondere 
die Sender der NRJ- und der RTL-Gruppe beliebt. In Irland werden neben den Sendern der priva-
ten Sendergruppe Communicorp auch die BBC Radios gehört. 
 
Auffallend geringe Marktanteile erreichen die Radiosender von Radio France in Frankreich 
(23.1%) und vor allem jene der italienischen RAI-Gruppe (11.8%). In beiden Ländern haben die 
öffentlichen Anbieter mit starker Konkurrenz aus dem Privatradiosektor zu kämpfen: In Italien 
sind es vorwiegend die Sender der Gruppo Editoriale l’Espresso und der RCS Media Group, in 
Frankreich die Sender der RTL- und der NRJ-Gruppe sowie der bedeutenden Unternehmens-
gruppe Lagardère. Der geringe Marktanteil der RAI-Programme lässt sich ausserdem dadurch 
erklären, dass der italienische Radiomarkt im Vergleich etwa zur Schweiz relativ schwach reguliert 
wird und sich neuen privaten Anbietern nur geringe Eintrittshürden stellen.  
 
In der Mehrheit der untersuchten Länder haben jedoch inländische Privatradiosender einen 
schweren Stand gegenüber den öffentlichen Konkurrenten. In der Schweiz haben insbesondere 
die Tessiner Privatradios grosse Mühe, sich gegen die Radioprogramme der übermächtigen RSI zu 
behaupten. Deutlich grössere Anteile am Hörermarkt haben die inländischen Privatsender in der 
Romandie und in der Deutschschweiz, wenngleich auch hier die Dominanz der SRG SSR Sender, 
die als einzige sprachregional verbreitet sind, offensichtlich ist. 
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4.6. Case Study: die BBC 

> Erste öffentliche Rundfunkanstalt Europas 
> Modell ist in Grossbritannien stark unter Druck 
> Finanzierung und Universalität des Angebots im Zentrum der Kritik 
 
4.6.1. Wegbereiter des öffentlichen Rundfunks in Europa 

Die BBC wurde im Jahr 1922 unter dem Namen "British Broadcasting Company" gegründet und 
bereits fünf Jahre später, im Jahr 1927, in "British Broadcasting Corporation" umbenannt und mit 
einer Royal Charter ausgestattet. Diese regelt seither den Programmauftrag, die Struktur und die 
Finanzierung der BBC. Schon die erste Version der Royal Charter verstand das Programm der BBC 
als "a means of education and entertainment"37, die BBC sollte als "a public utility service for 
the broadcasting to the public"38 agieren. Für die Bewältigung der in der Royal Charter definier-
ten Ziele wurden der BBC öffentliche Gelder zugesprochen. Die Royal Charter stellte ausserdem 
die Unabhängigkeit der BBC von der Regierung sicher. Es war dies die Geburtsstunde eines un-
abhängigen, öffentlich-rechtlichen Rundfunks und eines Konzepts von Service Public. Ein Kon-
zept, dessen Maxime darin besteht, "den Leuten das zu bieten, was sie brauchen, und nicht das, 
was sie wollen"39, sie also mit meritorischen Gütern zu versorgen, nach denen nicht unbedingt 
eine grosse Nachfrage besteht. Der Ausdruck "Reithian Trinity", benannt nach dem ersten Gene-
raldirektor der BBC John Reith, dem zufolge der Kernauftrag der BBC in der Information, Bildung 
und Unterhaltung der Bevölkerung bestehe, unterstreicht diese Haltung gegenüber dem Publi-
kum.40 
 
Als erste öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt mit Public Service Auftrag war die BBC wegwei-
send für die Entwicklung der Rundfunksysteme in Europa, wenn auch das Modell und die dahin-
terliegenden Ideen länderspezifisch umgesetzt wurden. In Deutschland beispielsweise setzte sich 
nach Ende des Zweiten Weltkriegs auf Wunsch der Alliierten das Modell des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks nach Vorbild der BBC zwar grundsätzlich durch, wurde jedoch durch die Ein-
richtung der Landesrundfunkanstalten ab 1950 wesentlich föderaler organisiert.41 In der Schweiz 
schimmerten Reiths Ideale bei der Gründung der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft im Jahr 
1931 in den Worten des damaligen Bundesrats Marcel Pilet-Golaz durch: "Wir sollen das Publi-
kum leiten, bereichern, inspirieren", lautete sein Anspruch an die SRG SSR.42 
                                                   
 
37 Royal Charter 1927, 1 
38 Ebda., 2 
39 Blum 1998, 4 
40 Mayer-Schönberger; Marton 2011, 8 
41 Ebd., 8f 
42 Tagesanzeiger, Artikel vom 19.5.2015 



 

 
 

37

 
Doch auch auf organisatorischer Ebene war die BBC oft federführend für Entwicklungen im Be-
reich des öffentlichen Rundfunks, im Jahr 2006 beispielsweise durch die Errichtung eines Selbst-
kontrollorgans und der damit einhergehenden Regulierung neuer Programmangebote. Mit der 
Inkraftsetzung der noch heute gültigen Royal Charter im Jahr 2006 ging die Gründung des BBC 
Trusts einher, der zusammen mit dem ebenfalls neu gegründeten Executive Board das BBC Board 
of Governors ablöste. Der BBC Trust ist ein vom Sender unabhängiges Kontrollgremium, beste-
hend aus zwölf sogenannten Trustees, von denen je mindestens einer aus England, Schottland, 
Nordirland und Wales stammen muss. Zwar werden die Trustees durch die Queen auf Vorschlag 
des Premierministers ernannt, sie werden jedoch nicht von staatlicher oder politischer Seite nomi-
niert. Stattdessen müssen sie sich auf die Stelle bewerben und ein Auswahlverfahren durchlaufen, 
bei dem sie von einem Mitglied des britischen Kulturministeriums, dem BBC Chairman und einem 
unabhängigen Experten interviewt werden. Erst die nach den Interviews erstellte Shortlist der 
Bewerber geht vom Kulturministerium über den Premierminister an die Queen. Der Prozess soll 
die Unabhängigkeit des Gremiums sowohl von der BBC als auch von der Regierung sicherstellen.  
 
Der BBC Trust definiert die strategischen Ziele für die BBC und achtet darauf, dass "the best out 
of the BBC for licence fee payers" resultiert.43 Ausserdem führt er gemeinsam mit den Audience 
Councils von England, Schottland, Nordirland und Wales den Public Value Test durch, wenn die 
BBC neue oder veränderte Angebote zu lancieren beabsichtigt. Das Ziel des Verfahrens besteht in 
einer Prüfung möglicher negativer Auswirkungen neuer Angebote auf den Markt sowie in einer 
Einschätzung über den Public Value der untersuchten Angebote. Diese Massnahme hatte grosse 
Strahlkraft auf die übrigen EU-Länder: wie in Kapitel 4.3.3. erwähnt, verabschiedete die Europäi-
sche Kommission eine Rundfunkmitteilung, in der sie die Einführung von ex ante-Prüfverfahren 
von zahlreichen Mitgliedsstaaten forderte.44 
 
Organisatorisch bedeutsam war auch die Zusammenführung der zuvor über London verstreuten 
Produktionseinheiten Radio, Fernsehen, News und Online in einen zentralen Newsroom im New 
Broadcasting House in London, das nach einem langjährigen Um- und Neubau im Jahr 2013 
offiziell eröffnet wurde. Der Newsroom ermöglicht erweiterte Synergienutzungen zwischen den 
verschiedenen Einheiten.  
  

                                                   
 
43 www.bbc.co.uk/bbctrust 
44 RTR 2014, 16 
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Insgesamt gliedert sich die BBC heute in sieben operationelle Einheiten (vgl. Abbildung 8): Die 
Leitung (Executive), die in das Executive Board und das Executive Team unterteilt ist; die für die 
jeweilige Produktion verantwortlichen Abteilungen Television und Radio; das Nachrichtenzent-
rum News Group; die Abteilung Strategy und Digital; BBC North, das vor allem Sport- und Kin-
dersendungen produziert sowie die Finanzabteilung. 
 
Zu den Unternehmenseinheiten kommen die drei kommerziellen Tochtergesellschaften BBC 
Worldwide, BBC Studios and Post Production sowie BBC Global News. Von diesen Unterneh-
menseinheiten abgekoppelt agiert das Kontrollorgan ("governing body") BBC Trust. Darüber 
hinaus existieren sogenannte Audience Councils, deren primäre Aufgabe in der Evaluierung (neu-
er) Angebote der BBC in Bezug auf deren Public Purposes besteht. 
 
 
4.6.2. Finanzierungsmodell 

Nebst den genannten Aspekten galt auch das Finanzierungsmodell der BBC lange Zeit als bei-
spielhaft. Das Inlandangebot des Senders ist seit jeher werbefrei, Haupteinnahmequelle sind die 
Gebührengelder, die auf den Besitz eines Fernsehgeräts erhoben werden und zurzeit £145.50 pro 
Jahr betragen. Als Fernsehgeräte zählen auch Computer oder Mobiltelefone, jedoch ist als Aus-
nahmeregelung das zeitversetzte Fernsehen auf den Homepages der BBC nicht gebührenpflich-
tig. Ebenfalls gratis ist der Empfang von Radioprogrammen. Gänzlich von Gebühren befreit sind 
Personen über 75 Jahre. Die Höhe der Gebühr wird meist für mehrere Jahre festgelegt (Kapitel 
5.3.2). Eingezogen werden die Gelder von der BBC selbst. 
 
Insgesamt nahm die BBC im Jahr 2013 £ 3‘656 Mio. an Gebührengeldern ein, was rund 70% des 
Gesamtertrags der BBC entspricht. Von diesen £ 3‘656 Mio. flossen 68% in die Fernsehprodukti-
on, 19% gingen an BBC Radio, 5% in den Online-Bereich.45 Die restlichen Einnahmen generiert 
der Sender über seine Tochterfirmen BBC Worldwide und BBC Global News, die im Gegensatz 
zum Mutterunternehmen kommerzielle Einnahmen erzielen dürfen (2013: £ 1‘441 Mio., rund 

                                                   
 
45 BBC Annual Report 2013/14, 5 
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30% des Gesamtertrags). Die werbefreien Radio- und Fernsehsender im Inland sind somit strikt 
getrennt von den kommerziellen Tätigkeiten der BBC im Ausland. Dieses duale System entschärft 
die Situation für die privaten Anbieter auf dem heimischen Werbemarkt und wird deshalb auch in 
der Schweiz bei der Debatte um eine werbefreie SRG SSR als mögliches Vorbild genannt, 
obschon erfolgreiche kommerzielle Auslandaktivitäten der SRG SSR kaum realistisch sein dürften. 
 
Die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks steht in Grossbritannien seit einigen Jahren zur 
Diskussion. Schon 1982 bei der Einführung des zweiten öffentlichen Rundfunkanbieters in 
Grossbritannien, Channel 4, stellte das Parlament das öffentliche Finanzierungssystem des Service 
Public in Frage. Obwohl als Ergänzung zur BBC ins Leben gerufen, erhielt Channel 4 von Beginn 
an keine öffentlichen Gelder. Das Programm finanziert sich ausschliesslich über Werbung. Seit 
2011 verordnet die konservative Regierung der BBC nun schrittweise umfassende Sparmassnah-
men. Erhielt die BBC bis 2013 staatliche Zuschüsse für den Unterhalt ihrer Auslandssender, muss 
sie diese seither aus den bestehenden Werbeeinnahmen finanzieren. Dasselbe gilt für den Unter-
halt des walisisch-sprachigen TV-Senders S4C. Hinzu kommt, dass die BBC in Zukunft auch den 
Gebührenausfall aufgrund der Sonderregelung für ältere Zuschauer übernehmen muss. Bislang 
hatte das Arbeitsministerium die dadurch entfallenden Einnahmen kompensiert. Der BBC ent-
standen dadurch beträchtliche Mehrkosten, die unter anderem zur Folge hatten, dass sie ihr Aus-
landsprogramm zurückfahren und einige Sender schliessen musste. 
 
Aber auch auf die Zahl der Beschäftigten wirkten sich die Sparmassnahmen aus: Innert zehn Jah-
ren wurden im Bereich der Rundfunkproduktion mehr als 2‘000 Stellen gestrichen.46 Im Juli 2015 
kündigte Generaldirektor Tony Hall die Streichung weiterer 1‘000 Stellen in der Verwaltung an 
(ca. 5% des Gesamtmitarbeiterzahl). Begründet wurde diese Massnahme mit Mindereinnahmen 
infolge des zunehmenden zeitlich versetzten, gebührenfreien Fernsehens im Internet.47 
 
 
4.6.3. Das Grünbuch über die Zukunft der BBC 

Die bisherige Ausnahmestellung der BBC in Grossbritannien bröckelt, sowohl in Hinblick auf ihre 
Finanzierung, als auch bezüglich ihres öffentlichen Auftrags und ihrer Selbstregulierungsmecha-
nismen. Auslöser für diese mittlerweile breit und kontrovers geführte Debatte war zum einen der 
erneute Wahlsieg der Tories im Mai 2015. Die Konservativen zählen seit Jahren zu den vehemen-
testen Kritikern der BBC, die sie für aufgebläht, überteuert und ausserdem für politisch linkslastig 
halten. Das Wahlergebnis, das der Conservative Party die absolute Mehrheit im Unterhaus brach-
te, hat den BBC-Kritikern weiteren Schwung verliehen. Zum anderen tritt die Royal Charter, wel-

                                                   
 
46 BBC Annual Report 2013/14, 75 
47 The Guardian, Artikel vom 2.7.2015 
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che die Finanzierung und den Programmauftrag der BBC regelt, Ende 2016 ausser Kraft und 
muss neu aufgesetzt werden. Dies ist traditionellerweise der Moment grundlegender Diskussio-
nen über die Rolle der BBC – schliesslich gilt die Royal Charter jeweils für zehn Jahre und legt 
wichtige Veränderungen und Zielvorgaben fest, nach denen sich die BBC in den Folgejahren zu 
richten hat. 
 
Der Zeitpunkt, zu dem das Modell BBC besonders kritisch unter die Lupe genommen wird, ist 
insofern wenig überraschend. Genaueren Aufschluss über die Richtung, in die sich die BBC nach 
Meinung der regierenden Conservative Party in den nächsten Jahren entwickeln soll, gibt indes 
das Grünbuch über die Zukunft der BBC, das im Juli 2015 von Kulturminister John Whittingdale 
vorgelegt wurde.48 Dieses sieht vor, neben der Finanzierung auch die Werte und Ziele der BBC, 
ihren Leistungsumfang sowie die Arbeit des BBC Trust gründlich zu überdenken und gegebenen-
falls neu zu definieren. Auffallend ist dabei, wie sehr die Argumentationsmuster der aktuellen 
Diskussion in der Schweiz ähneln. 
 
Was das künftige Finanzierungsmodell der BBC betrifft, so werden drei mögliche Varianten vor-
geschlagen, die jedoch allesamt als nicht perfekt und deswegen als Übergangsmodelle bezeichnet 
werden. Bei den Vorschlägen handelt es sich um: 
 

a) ein reformiertes Gebührenmodell, das die Stärken des gegenwärtigen Systems beibehält, 
aber vor allen Dingen das "iPlayer loophole" stopft, sprich die Sonderregelung des ge-
bührenbefreiten Fernsehens on demand auf den Homepages der BBC abschafft; 

b) eine Haushaltsabgabe, vergleichbar mit Deutschland und neu auch mit der Schweiz; 
c) einen Mix aus öffentlichen Geldern und einem Subscribermodel, bei dem zwar ein  

Grundservice bereitgestellt wird – finanziert durch die Geräte- oder Haushaltsgebühr –, 
zusätzliche Angebote (z.B. die Nutzung des iPlayers) aber eine Abo-Gebühr verlangen. 
 

Langfristig besteht das Ziel gemäss Kulturminister Whittingdale in einem reinen Subscriptionmo-
del, das jedoch momentan aus technischen Gründen noch nicht durchführbar sei.49 
 
Ein weiterer Streitpunkt ist die Universalität des BBC-Angebots. Mit einem TV-Marktanteil von 
35.4% nimmt die BBC im Vergleich zu den privaten Anbietern ITV (23%) und Channel 5 (5.9%) 
eine dominante Position ein. Noch deutlicher ist die Dominanz der BBC auf dem Radiomarkt: Ihre 
Radios kommen zusammen auf einen Marktanteil von 53.8%, während die nationalen kommer-
ziellen Radioanbieter zusammen nur 13.3% erreichen. Den Kritikern der BBC sind diese Zahlen 

                                                   
 
48 Department for Culture, Media and Sport, 2015 
49 The Guardian, Artikel vom 16.7.2015 
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ein Dorn im Auge. Sie sehen die öffentlichen Sendeanstalten eher als Zulieferer von gesell-
schaftlich bedeutenden Angeboten, die die kommerziellen Sender nicht zur Verfügung stellen. 
Nicht in Frage gestellt werden deshalb die distinktiven Elemente in der Programmpalette der BBC. 
Sendungen jedoch, die in ähnlicher Weise auch bei Privatsendern zu sehen sind, stehen unter 
Beschuss. Als Beispiel wird im Grünbuch das auch im Schweizer Fernsehen zu sehende Format  
"The Voice" (vgl. Kap. 6.1) genannt, das die BBC für £ 20 Mio. eingekauft hat, obwohl auf dem 
Privatsender ITV mit "X-Factor" eine vergleichbare Musiksendung zu sehen ist.50 Dasselbe gilt für 
die Website der BBC, die teilweise ebenfalls Leistungen anbietet, die bereits von anderen Sendern 
erbracht werden.51 
 
Kritisiert und hinterfragt werden schliesslich die Arbeit und die Stellung des BBC Trust vor dem 
Hintergrund mehrerer Skandale innerhalb der BBC in den letzten fünf bis zehn Jahren, die das 
Aufsichtsorgan nicht zu verhindern wusste. Zu den Skandalen gehören unter anderem millionen-
schwere Abfindungen an ehemalige Angestellte der BBC sowie der Pädophilie-Skandal um den 
mittlerweile verstorbenen BBC-Moderator Jimmy Savile. Die BBC hatte die Produktion eines kriti-
schen Nachrufs auf Savile verhindert, ohne dass der BBC Trust eingeschritten war. Aufgrund die-
ser Vorkommnisse werden im Grünbuch drei Reformvorschläge gemacht: 
 

a) Den BBC Trust beibehalten, ihm jedoch grössere Handlungsmacht zusprechen, indem er 
beispielsweise die Auszahlung eines Teils der öffentlichen Gelder an die BBC verhindern 
könnte; 

b) Die Gründung einer neuen, unabhängigen Regulierungsbehörde; 
c) Die Übertragung des Regulierungsmandats an das Office of Communications (OFCOM), 

das heute für die Regulierung der Telekommunikation und des Rundfunks insgesamt zu-
ständig ist. Die Vorschläge b) und c) wären gleichbedeutend mit der Abschaffung des 
BBC Trust (Department for Culture, Media and Sport 2015, 66).52 

 
Eine der treibenden Kräfte hinter den Reformbestrebungen des öffentlichen Rundfunks in Gross-
britannien ist der britische Verlegerverband NMA (News Media Association). Wie in der Schweiz 
befürchten die durch den Strukturwandel des Mediensystems aufgeschreckten Verleger, durch 
den öffentlichen Rundfunk, der sich zunehmend im Internet ausbreitet, aus dem Markt gedrängt 
zu werden. Die privaten Medienunternehmen verlangen daher, dass die BBC mit den Privaten 
kooperiere, anstatt diese zu bekämpfen.53 

                                                   
 
50 Department for Culture, Media and Sport 2015, 39 
51 Ebd., 38 
52 Ebd., 66 
53 Neue Zürcher Zeitung, Artikel vom 12. September 2015, 11 
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In Grossbritannien laufen folglich zum Teil dieselben Diskussionen über den öffentlichen Rund-
funk und dessen Public Value wie in der Schweiz. Das BBC-Modell in seiner jetzigen Form hat 
sich als überholt erwiesen und wird nicht mehr zu halten sein. Ihm noch heute einen Beispielcha-
rakter für andere Länder zuzuweisen wäre höchstproblematisch. Hinzu kommt die angesproche-
ne Sonderposition, welche die BBC unter anderem aufgrund ihres international nachgefragten 
Auslandsrundfunks einnimmt, und die eine Nachahmung des BBC-Modells schwer bis unmöglich 
macht. Mit Blick auf die Schweiz ist zudem darauf zu verweisen, dass die sozio-kulturellen Ver-
hältnisse und Marktvoraussetzungen im viersprachigen Kleinstaat Schweiz gänzlich andere sind 
als in Grossbritannien. Aus diesen Gründen kann das BBC-Modell für die Schweiz keinen Bei-
spielcharakter haben. 
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5. Fokus: Die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks in Europa 

5.1. Finanzierungsmodelle 

> Mehrheitlich Mischfinanzierung (öffentliche Gelder/Werbung) des öffentlichen Rundfunks 
> Auch verschiedene Modelle in einem Land sind möglich (Irland, Belgien, GB, Frankreich) 
> Einnahmen aus öffentlichen Mitteln sind in der Regel deutlich wichtiger als Werbefinanzie-

rung 
 
Im Hinblick auf die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks sind drei Hauptfinanzierungsarten 
zu unterscheiden: die Finanzierung über    
 

1. verpflichtende Abgaben der Bevölkerung in Form von Rundfunkgebühren, Entgelten auf 
den Besitz von Rundfunkgeräten oder Haushaltsbeiträgen, 

2. Direktzuschüsse des Staats, Finanzierung aus Steuermitteln und 
3. Entgelte von Wirtschaftsunternehmen im Austausch gegen die Ausstrahlung kommerziel-

ler Inhalte (Werbung, Sponsoring, Product Placement oder Bartering).54  
 
In den europäischen Staaten finden sich überwiegend Mischfinanzierungsmodelle aus diesen 
drei Hauptkomponenten. Darüber hinaus existieren folgende Finanzierungsmöglichkeiten, die 
jedoch in der Praxis selten bzw. lediglich als zusätzliche Einnahmequelle von untergeordneter 
Bedeutung genutzt werden: die Entgelte aus dem Verkauf von Eigenproduktionen oder Sender-
echten (Markterträge), Entgelte aus eigenem Merchandising sowie Entgelte aus dem sogenann-
ten Transaktionsfernsehen, zum Beispiel über kostenpflichtige Telefonanrufe bei Ted-Abstim-
mungen oder Teleshopping.  
 
Ob und in welchem Ausmass die einzelnen Finanzierungsmöglichkeiten genutzt werden bzw. 
genutzt werden dürfen, wird in den rechtlichen Rahmenbedingungen der Rundfunkanstalten des 
jeweiligen Landes vorgegeben. Abbildung 9 zeigt, welche Art der Mischfinanzierung des öffentli-
chen Rundfunks in den untersuchten Staaten gewählt wurde. Dabei ist Frankreich das einzige 
Land, dessen öffentlicher Fernsehsender (zurzeit) über alle drei Hauptarten der Rundfinanzierung 
Gelder einnimmt. In dieser Ausnahmestellung befindet sich France Télévisions allerdings erst seit 
Kurzem. 2009 wurde beschlossen, dem Sender die Ausstrahlung von Werbung zwischen 20.00 
Uhr und 6.00 Uhr zu untersagen. Politisches Ziel war es, im öffentlichen Fernsehen Frankreichs 
schrittweise ein komplettes Werbeverbot durchzusetzen. 2013 wurde dieses Ziel zurückgenom-
men und zurzeit wird über eine Aufhebung des Werbeverbots zwischen 20 Uhr und 6 Uhr disku-

                                                   
 
54 Beim Bartering stellt ein werbetreibendes Unternehmen einem Rundfunksender eine vom Unternehmen auf eigene Kosten 
produzierte Sendung zur Verfügung. Als Gegenleistung erhält das Unternehmen kostenlos Werbezeit.  
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tiert. Bislang erhält der Sender zusätzliche Unterstützungsgelder vom Staat, um den durch die 
Werbebeschränkung entstehenden Einnahmeausfall zu kompensieren. Die Gelder stammen 
hauptsächlich aus der Besteuerung der Werbeeinnahmen privater Sender.  
 
Abbildung 9: Finanzierungsmodelle des öffentlichen Rundfunks 

 
           Publicom 2015 

 
Zwar gibt es auch in anderen Ländern staatliche Rundfunksubventionen, z.B. in der Schweiz, 
allerdings gibt es einen grundlegenden Unterschied zu Frankreich. Die Subventionen für die SRG 
SSR kommen, anders als im französischen Fall, nicht dem Inlandsrundfunk und damit der Erfül-
lung des Programmauftrags zugute. Stattdessen sind sie dafür gedacht, Auslandsschweizern Pro-
gramm zu Verfügung zu stellen und die mediale Präsenz der Schweiz im Ausland zu fördern. Mit 
dem Betrag von Fr. 18,6 Mio. für das Jahr 2013 wurde dementsprechend das Online-Portal  
swissinfo sowie die Zusammenarbeit mit TV5 und 3sat unterstützt.55  
 
Diese Finanzierung des Auslandsrundfunks mittels staatlicher Haushaltsmittel entspricht der gän-
gigen Vorgehensweise in den untersuchten Ländern. Die für den Auslandrundfunk aus der 
Staatskasse eingenommen Gelder sind im Vergleich zu den Einnahmen für den Inlandsrundfunk 
allerdings in der Regel derart gering, dass sie prozentual in der Gesamteinnahmestruktur der 
Rundfunkanstalten – ausser beim belgischen RTBF – nicht ins Gewicht fallen (Abbildung 10).  

                                                   
 
55 Bundesamt für Statistik 2015 
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Im Hinblick auf den Auslandsrundfunk weichen lediglich Grossbritannien und Schweden von der 
staatlichen Direktfinanzierungsmethode ab. Seit 2013 erhält die BBC für ihren Auslandsrundfunk 
keine staatlichen Zuschüsse mehr. Wie in Kapitel 4.5. erwähnt, unterscheidet die BBC zwischen 
der Beitragsfinanzierung für ihr Inlandsprogramm und der Werbefinanzierung für ihre Auslands-
sender. Die in Abbildung 10 ausgewiesenen 28% der BBC-Gesamteinnahmen über kommerzielle 
Erträge erklären sich folglich aus der kommerziellen Finanzierung ausländischer BBC Programme 
sowie aus Erträgen aus Online-Werbung für Nutzer der BBC-Homepage aus dem Ausland. 
Schweden hingegen setzt seinen Auslandsrundfunk mit dem inländischen gleich und verwendet 
entsprechend die Rundfunkgebühr auch für die Finanzierung der schwedischen Kanäle im Aus-
land. Generell stützt sich Schweden bei seiner öffentlichen Rundfunkfinanzierung ausschliesslich 
auf die Einnahmen aus Rundfunkabgaben und auf geringfügige Sponsoringerträge.  
 
Abbildung 10: Finanzierung des öffentlichen Rundfunks (Quelle: Jahresberichte der Sender, EBU 2014) 
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Wie in Abbildung 10 deutlich wird, sind der skandinavische und der BBC-Inlandssender-Weg der 
(nahezu) ausschliesslichen Finanzierung über Gebühren nicht der Regelfall in Europa. Stattdessen 
ist es Standard für öffentliche Rundfunkanstalten, sich über Rundfunkabgaben und Werbung 
(sowie Sponsoring) zu finanzieren. Innerhalb der untersuchten Länder gibt es allerdings zwei 
Ausnahmen: Flandern erhebt keine Rundfunkgebühren. Folglich erhält sein öffentlicher Sender 
VRT – anders als die öffentlichen Sender in den beiden anderen belgischen Sprachgemeinschaf-
ten – keinen Anteil aus Rundfunkabgaben. Der VRT finanziert sich stattdessen zu einem Drittel 
aus Werbeeinnahmen und weiteren kommerziellen Erträgen und zu zwei Dritteln aus Zuwendun-
gen der flämischen Regierung, die jährlich neu taxiert werden. In Irland unterscheidet sich die 
Finanzierung des überwiegend irisch-sprachigen Fernsehsenders TG4 von der des englischspra-
chigen Marktführers RTÉ. Während sich letzterer über eine Rundfunkgebühr finanziert, erhält 
TG4 den Grossteil seines Geldes direkt von der irischen Regierung. Die finanzielle Zuweisung des 
irischen Staates nutzt TG4 zur Ausgestaltung seines irischen Programmteils. Seine relativ geringen 
Erträge aus der Ausstrahlung von Werbung setzt TG4 hingegen für sein englischsprachiges Pro-
gramm ein. 
 
Die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks über Werbung und über finanzielle Leistungen aus 
dem allgemeinen Staatshaushalt wurde (und wird) aufgrund des in den Leistungsaufträgen vor-
gegeben Prinzips der Unabhängigkeit häufig kritisiert. Kann die Regierung oder die Politik eines 
Landes (noch dazu in kurzen zeitlichen Abständen) über die finanziellen Zuwendungen an den 
öffentlichen Rundfunk entscheiden, besteht die Gefahr, dass letzterer für sein Programm abge-
straft werden könnte bzw. sein Programm anpasst, um mögliche Unstimmigkeiten zu vermeiden. 
Ähnlich ist im Hinblick auf die Werbefinanzierung des öffentlichen Rundfunks zu argumentieren: 
Hier besteht die Möglichkeit, dass Sender ihre Inhalte an den für die Werbetreibenden relevanten 
Zielgruppen ausrichten und damit das an sie gestellte Gebot der Pluralität vernachlässigen.56 Al-
lerdings ist zu vermerken, dass der Anteil der Werbe- und Sponsoring-Erträge an der Gesamtfi-
nanzierung des europäischen öffentlichen Rundfunks relativ gering ausfällt. Lediglich der irische 
Sender RTÉ finanziert sich zu einem Drittel aus kommerziellen Einnahmen. Italien, Österreich, die 
Französische Gemeinschaft Belgiens, aber auch die Schweiz bestreiten ein Fünftel bzw. ein Viertel 
ihrer Kosten aus Werbung und Sponsoring. In den restlichen Ländern fallen die kommerziellen 
Einnahmen noch tiefer aus. Die grosse Ausnahme ist der öffentliche britische Sender Channel 4, 
der sich fast ausschliesslich aus Werbung finanziert. 
 
  

                                                   
 
56 Benson; Powers 2011, 12. 
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5.2. Werbemarkt und werberechtliche Restriktionen 

> Werberestriktionen für öffentlichen Rundfunk in fast allen Ländern 
> Privatrundfunk geniesst grössere Werbefreiheiten 
> Unterschiedliche Bedeutung kommerzieller Einnahmen für öffentlichen Rundfunk 

 
Mit Ausnahme der skandinavischen Länder und der Inlandsprogramme der BBC, in denen ein 
Werbeverbot gilt, stützen sich alle untersuchten öffentlichen Rundfunkanstalten auf kommerziel-
le Einnahmen, wie Gelder aus Werbespots, Product Placement oder Sponsoring. Sie sind somit in 
geringerem Masse von Gebührenentscheidungen abhängig als die rein öffentlich finanzierten 
Anstalten. Um das ökonomische Einfluss- und Druckpotential der Werbewirtschaft auf den öf-
fentlichen Rundfunk zu minimieren und damit eine inhaltliche Programmausrichtung an Ein-
schaltquoten zu vermeiden, wurden in allen Ländern sowie auf EU-Ebene Werbeauflagen einge-
führt. Abbildung 11 bietet einen Überblick über die landesspezifischen Werberegelungen für 
Fernsehen, Radio und den Online-Bereich.  
 
Abbildung 11: Werberegelungen (Quelle: siehe Rundfunkprofile) 
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Wie bereits erwähnt, befand sich Frankreich bis 2013 auf dem Weg zu einem generellen Werbe-
verbot im öffentlichen Fernsehen. Auf Frankreichs gegenüberliegender Seite im Kontinuum zwi-
schen Werbeverbot und Werbefreiheit befindet sich Italien. Im Vergleich zu den anderen unter-
suchten Staaten existiert in dem Mittelmeerland ein weniger regulierter und äusserst starker 
Werbemarkt im Rundfunkbereich. Rund die Hälfte des gesamten Werbeaufkommens des Landes 
wird im Fernsehen investiert, das noch immer als italienisches Leitmedium gilt. Bislang teilten sich 
die öffentliche RAI und die private Mediaset-Gruppe den Fernsehwerbemarkt paritätisch unterei-
nander auf. Die Bedeutung eines weiteren Konkurrenten um Werbegelder, Pay-TV Sky Italia, 
wächst allerdings stetig.57  
 
Betrachtet man den Anteil der Werbefinanzierung des öffentlichen Rundfunks im Verhältnis zu 
seinen Gesamteinnahmen, liegt die Schweiz mit Österreich und der Wallonie im oberen Mittel-
feld der verglichenen Staaten (Abbildung 12). Die britischen Programme beziehen 14% ihrer 
Einnahmen aus dem Verkauf von Werbezeit. Hier ist erneut zu berücksichtigen, dass die BBC 
Inlandsprogramme keine Werbeeinnahmen erzielen. Die ausgewiesenen Werte berechnen sich 
aus den Werbeeinnahmen der beiden öffentlichen Sender S4C und Channel 4.  
 
Abbildung 12: Anteil der kommerziellen Einnahmen an den Gesamteinnahmen des öffentlichen Rundfunks (Quellen: siehe 
Rundfunkprofile)  
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57 Perten 2014, 111-114. 
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Bei dem Vergleich des Anteils aller kommerziellen Einnahmen an den Gesamteinnahmen zeigt 
sich ein etwas anderes Bild (Abbildung 12). Der öffentliche Rundfunk in fünf Ländern bzw. Lan-
desteilen – Irland, Grossbritannien, Österreich, Italien und Flandern – finanziert sich zu über ei-
nem Drittel aus kommerziellen Einnahmen, also aus Werbung, Sponsoring und anderen kommer-
ziellen Einnahmequellen. Die britische BBC kann zwar nicht unmittelbar, aber über ihre Tochter-
gesellschaften kommerzielle Geschäfte tätigen. Die Tochtergesellschaft BBC Worldwide ist äus-
serst erfolgreich in der Vermarktung von TV-Programmen, der Produktion von Sendungen und 
sogar dem Vertrieb von Presseprodukten. Bei ihrer Tätigkeit hat BBC Worldwide jedoch darauf zu 
achten, dass sie das Ansehen der Marke BBC nicht beschädigt und nicht im Widerspruch zum 
öffentlichen Auftrag der BBC steht. In Italien bietet die RAI durch eine ihrer kommerziellen Toch-
tergesellschaften sogar Pay-TV an.  
 
Der private Rundfunk sieht sich in allen untersuchten Staaten weniger strengen Vorschriften im 
Hinblick auf ihre Werbefinanzierung gegenüber als sein öffentliches Pendant. In den EU-Staaten 
ist er ebenso wie der öffentliche Rundfunk der Audiovisuellen Medienrichtlinie unterworfen und 
darf maximal 20% seines täglichen Programms und maximal 20% seines stündlichen Programms 
für Werbung verwenden. Italien erlaubt es seinen privaten Rundfunkanstalten darüber hinaus, 
2% ungenutzter Werbezeit auf die nächste Stunde zu übertragen.  
 
Besitzt der private Rundfunk einen öffentlichen (Teil-)Auftrag, sieht er sich meist ähnlichen Wer-
bebeschränkungen gegenüber wie die öffentlichen Programme. In Grossbritannien beispielsweise 
haben die Privaten mit öffentlichem Auftrag die gleichen Regeln einzuhalten wie die beiden öf-
fentlichen, werbefinanzierten Sender S4C und Channel 4. In beiden öffentlichen Sendern werden 
Häufigkeit und Umfang der Werbung durch das Ofcom kontrolliert. Im entsprechenden Broad-
casting Code 2015 werden die europäischen Vorschriften teilweise schärfer umgesetzt als in vie-
len anderen Staaten. Die öffentlichen Anstalten (ausser die BBC) und der private Rundfunk mit 
öffentlichem Auftrag dürfen beispielsweise durchschnittlich maximal 7 Minuten Werbung pro 
Stunde senden bzw. 8 Minuten von 7-9 Uhr und von 18-23 Uhr. Zusätzlich wacht die Adverti-
sing Standards Authority ASA, eine Selbstverpflichtungseinrichtung der Werbeindustrie, über die 
Inhalte der britischen Werbung (UK Code of Broadcast Advertising).  
 
Private Medienanbieter üben europaweit immer wieder Kritik daran, dass ihre öffentlich-
finanzierte Konkurrenz einen zu freien Zugang zur einzigen Finanzierungsquelle der Privaten hät-
te. Sie fordern Werbelimitierungen für den öffentlichen Rundfunk. Derartige Werbebeschrän-
kungen, insbesondere in Kleinstaaten, müssen aber nicht zwingend bedeuten, dass die Werbe-
treibenden ihre Gelder künftig in den nationalen Privatrundfunk investieren und der private Sek-
tor entsprechend profitiert. Standardbeispiel ist in diesem Zusammenhang Irland. Die von den 
Privatsendern in den 1990ern begrüssten Werbeauflagen für den öffentlichen RTE hatten nicht 
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die erwarteten Gewinne für den privatrechtlichen Rundfunk oder die irische Zeitungslandschaft 
zur Folge. Stattdessen flossen die freigewordenen Werbegelder vor allem zu britischen Program-
men, deren Fenster nach Irland einstrahlten. Hinzu kam, dass RTE ohne Werbegelder vor massi-
ven finanziellen Problemen stand. Nach nur wenigen Jahren wurden die strengen Werbebe-
schränkungen aufgehoben.58 Auch in der Schweiz gibt es Stimmen, die davor warnen, die SRG 
SSR zu stark mit Werberestriktionen zu versehen, da dies kontraproduktiv für die inländischen 
Privatanbieter sein könnte.59 Das Beispiel des Radiomarktes, wo die SRG SSR nur Sponsoring, 
aber keine Werbung anbieten darf, stützt diese Argumentation allerdings nicht. Vielmehr hat sich 
der Schweizer Radiowerbemarkt im Vergleich zu Österreich, wo der öffentliche Anbieter den 
Radiowerbemarkt beherrscht, in den letzten Jahren deutlich besser entwickelt.60 
 
 
5.3. Einnahmen aus öffentlichen Mitteln 

> Gerätegebühr ist noch immer Regelfall in Europa 
> Umstrittene Indexierung der Abgabenhöhe 
> SRG SSR: Zweithöchste Pro-Kopf-Einnahmen aus öffentlichen Mitteln 
 
5.3.1. Gerätegebühr versus Haushaltsabgabe 

Dem Grundgedanken des Service Public entsprechend, ist die Öffentlichkeit – nicht der Staat – 
dazu angehalten, die Kosten für den öffentlichen Rundfunk zu decken. Zu Zeiten, in denen 
Rundfunk lediglich konsumiert werden konnte, wenn sich der Nutzer ein spezielles Gerät an-
schaffte, fiel es leicht, die Frage zu beantworten, wer als "Rundfunkteilnehmer" zu gelten und 
entsprechend zu bezahlen hatte. Abgaben hatten lediglich diejenigen zu leisten, die ein entspre-
chendes Empfangsgerät besassen. Diese klassische Definition eines "Empfangsgeräts" ist aller-
dings kaum mehr mit der technischen Entwicklung, durch die der Rundfunkempfang auch mittels 
PC oder Smartphone möglich geworden ist, in Einklang zu bringen. Entsprechend steht das Sys-
tem der gerätegebundenen Gebühren in verschiedenen Ländern Europas seit mehreren Jahren 
unter Beschuss. 
 
Trotz der anhaltenden Kritik an den Gerätegebühren, ist diese Gebührenform noch immer der 
europäische Regelfall. Von den untersuchten Ländern beschreiten im Moment nur Deutschland 
und ab 2018 die Schweiz einen alternativen Weg: Deutschland führte im Jahr 2013 als erstes 
Land in Europa eine Haushaltsabgabe ein, die vom Gerätebesitz unabhängig ist. Egal ob ein 

                                                   
 
58 Donges 2002, 43 
59 Lüthi 2015 
60 Publicom 2012, 27 
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Haushalt über kein Empfangsgerät oder über mehrere Geräte verfügt, bezahlt jeder Haushalt 
(und jedes Unternehmen) einen einheitlichen Beitrag. In der Schweiz wurde im bereits erwähnten 
Volksentscheid von Juni 2015 und der damit verbundenen Teilrevision des RTVGs die Umwand-
lung der bestehenden Gerätegebühr in eine geräteunabhängige Abgabe beschlossen. Ihre Einfüh-
rung ist für das Jahr 2018 zu erwarten.  
 
Die in den meisten anderen Staaten erhobenen Gerätegebühren unterscheiden sich insbesondere 
darin, was genau als gebührenpflichtige Leistung zu gelten hat. In Irland, Italien und der Deut-
schen Gemeinschaft Belgiens ist der blosse Besitz eines Fernseh- oder Radiogeräts gebühren-
pflichtig. In Schweden, Frankreich, Dänemark, der Wallonie, Österreich, der Schweiz und Gross-
britannien werden Rundfunkgeräte breiter definiert: hier werden alle Rundfunkempfangsgeräte 
mit einer Gebühr belegt und somit auch Smartphones, Tablets und Laptops. Allerdings müssen 
Briten lediglich Abgaben für Fernsehempfangsgeräte, nicht aber für Radioempfangsgeräte ent-
richten. 
 
Das Gebührensystem in Österreich und der Schweiz weist (im Fall der Schweiz: bis 2018) eine 
weitere Besonderheit auf: Fernseh- und Radiogebühren werden getrennt erhoben. Wer in diesen 
Ländern beispielsweise nur ein Radio besitzt und weder über einen Fernseher noch über sonstige 
Fernsehempfangsgeräte verfügt, zahlt einen geringeren Gebührenanteil.  
 
 
5.3.2. Bestimmung der Abgabenhöhe 

Die Vorgehensweise zur Bestimmung der Gebührenhöhe bzw. Subventionen basiert im Wesentli-
chen auf zwei Verfahren – der Ermittlung des Betrags mittels Indexierung und mittels einer prog-
nostischen Kostenrechnung auf Grundlage von Geschäfts- und Jahresberichten der öffentlichen 
Programme. Die meisten Staaten fokussieren auf das letztgenannte Prinzip, wobei Indizes – aus-
ser in Schweden und Deutschland – als zusätzliche Hilfsmittel herangezogen werden. Die Gebüh-
renhöhe wird durch das Parlament, die Regierung bzw. den zuständigen Minister fixiert (Abbil-
dung 13). In der Schweiz beispielsweise setzt der Bundesrat die Gebührenhöhe fest und orientiert 
sich dabei an den Empfehlungen des Preisüberwachers.  
 
In Deutschland stammen die Empfehlungen zur Gebührenhöhe von einer eigens eingerichteten 
Expertenkommission, der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, 
kurz KEF. Die 16 unabhängigen Sachverständigen aus Bereichen wie Wirtschaftsprüfung und 
Rundfunkrecht werden für fünf Jahre von den deutschen Ministerpräsidenten berufen. Sie prüfen 
die Eingaben der öffentlichen Rundfunkanstalten, die ihren Finanzbedarf für einen Planungszeit-
raum von vier Jahren an die KEF melden müssen, und empfehlen den Landesregierungen und -
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parlamenten gegebenenfalls eine Beitragserhöhung. Die Landesparlamente können die vorge-
schlagene Beitragshöhe vor ihrer Festsetzung auf ihre Sozialverträglichkeit prüfen.61 Durch den 
Einsatz des Sachverständigengremiums soll die Distanz zwischen politischen Entscheidern und 
den öffentlichen Rundfunkanstalten in Deutschland – und damit die Rundfunkfreiheit – gestärkt 
werden. Da die Mitglieder der KEF aber von den Ministerpräsidenten ernannt werden, wurden in 
der Vergangenheit bereits Vorwürfe wegen ihrer Nähe zur Politik laut.  
 
Abbildung 13: Festsetzung der Abgabenhöhe (Quellen: Perlen 2014, Terschüren 2013, länderspezifische Literatur) 
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Auch in Italien entwickelt eine Kommission aus je vier von der RAI und dem Ministerium für 
Kommunikation ernannten Mitgliedern Vorschläge für die Gebührenanpassungen. Anders als in 
Deutschland haben die Empfehlungen der Kommission jedoch keine bindende Wirkung. Die 
Kommission basiert ihre jährliche Eingabe an den Minister für Kommunikation auf den Geschäfts-

                                                   
 
61 www.kef-online.de 
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berichten der RAI sowie auf der sogenannten programmierten Inflationsrate und auf Prognosen 
für finanzielle Erfordernisse aufgrund der technologischen Entwicklung.  
 
Im Gegensatz zum Grossteil der untersuchten Länder, wendet Grossbritannien schwerpunktmäs-
sig das zweite erwähnte Verfahren zur Gebührenfestsetzung an – die Berechnung der Abgaben-
höhe mit Hilfe eines Index. Die Gebührenhöhe wurde an den Consumer Price Index sowie an 
eine Gebührenformel der Regierung gekoppelt: steigen, grob gesagt, die Verbraucherpreise, er-
höhen sich auch die britischen Fernsehgebühren. Jedes Jahr wird geprüft, ob sich der Index ver-
ändert hat und die Gebühren entsprechend justiert werden müssen.  
 
Ein Argument, das häufig für die Verwendung derartiger Indizes angeführt wird, ist die durch sie 
erfolgte Entpolitisierung der Gebührenanpassungen. Die jährliche Veränderung der Gebühren-
höhe basiert auf einer neutralen Kennzahl statt auf Entscheidungen von (mehr oder weniger) 
staatsnahen Gremien. Eine potenzielle Disziplinierung des öffentlichen Rundfunks über den Hebel 
der Gebührenfestsetzung von Seiten der Politik und des Staates wird durch die Indexierung aus-
geschlossen, was die Unabhängigkeit der Programme und die Rundfunkfreiheit stärkt.  
 
In Grossbritannien hat die Regierung allerdings – zumindest theoretisch laut Agreement zwischen 
ihr und der BBC – die Möglichkeit, die erhobenen Rundfunkgebühren nicht in Gänze an den Sen-
der zu transferieren. Hier öffnet sich der britischen Regierung ein Hintertürchen, durch das sie 
Einfluss auf die BBC nehmen könnte, welches sie allerdings noch nie genutzt hat.62 Alle zehn Jah-
re beteiligt sich die Regierung an der grundsätzlichen Richtungsentscheidung zum Gebührener-
mittlungsverfahren, die im Rahmen der Neuauflage der Royal Charter mit der BBC ausgehandelt 
wird. Die momentane Gebührenbindung an den Consumer Price Index ermöglicht der BBC eine 
gewisse langfristige Planungssicherheit. Dieser positive Aspekt der Indexierung hat aber auch eine 
Schattenseite: die Rundfunkanstalt kann ihre Finanzplanung nicht an kurzfristige Veränderungen 
im Bedarf anpassen und kann folglich unter Druck geraten. Während Schweden das indexbasier-
te System auch wegen seiner Schwächen abschaffte, wird es 2015 in der französischen Gemein-
schaft Belgiens eingeführt. Dort soll ab diesem Jahr die Höhe des Beitrags, den die Wallonie aus 
dem RTBF aus den eingenommenen Gebührengeldern zur Verfügung stellt, an den Konsumen-
tenpreisindex gekoppelt werden.   
 
  

                                                   
 
62 Perten 2014, 48, zur Finanzierung der BBC, vgl. ebd., 44-48.  
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5.3.3. Höhe der öffentlichen Einnahmen 
 
Abbildung 14: Anteil der Einnahmen aus öffentlichen Mitteln an den Gesamteinnahmen (Quellen: siehe Rundfunkprofile) 
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In Abbildung 14 werden Einnahmen aus Gebührengeldern und/oder aus anderen öffentlichen 
Haushaltsmitteln – dargestellt (vgl. Abbildung 12: Anteile der kommerziellen Einnahmen). Die 
werbefreien Rundfunkanstalten in den skandinavischen Ländern erhalten naturgemäss den 
höchsten Anteil an öffentlichen Geldern. Der Anteil der öffentlichen Gelder an der Gesamtfinan-
zierung liegt in Grossbritannien, dem Mutterland der rein öffentlich getragenen BBC, mit 61% 
überraschend tief. Wie im Kapitel zum Werbemarkt bereits angedeutet, ist dies zum einen der 
besonderen Situation des komplett werbefinanzierten, aber öffentlichen Channel 4 geschuldet 
und zum anderen den hohen Einnahmen der BBC aus den kommerziellen Geschäften ihrer Toch-
tergesellschaften. Die Schweiz liegt mit 74% öffentlicher Mittel an den Gesamteinnahmen im 
europäischen Mittelfeld.  
 
Ein Vergleich der absoluten Einnahmen aus Gebühren und staatlichem Haushalt der Staaten hat 
wenig Aussagekraft, da die Einnahmen der einwohnerstarken Staaten die der Kleinstaaten bei 
weitem übertreffen. Stattdessen bietet sich ein Vergleich der Einnahmen aus öffentlichen Mitteln 
(Gebühren und/oder Staatshaushalt) pro Kopf der Bevölkerung an. Abbildung 15 weist diesen 
Vergleich zweifach aus: einmal in Schweizer Franken zum durchschnittlichen Wechselkurs 2013 
und einmal in kaufkraftbereinigten Werten, normiert auf die Kaufkraftparität der Schweiz.  
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Abbildung 15: Einnahmen des öffentlichen Rundfunks aus öffentlichen Geldern pro Kopf der Bevölkerung (Quellen: siehe 
Rundfunkprofile) 
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Die SRG SSR erhält im europäischen Vergleich und bezogen auf ihre Einwohnerzahl nach den 
deutschen öffentlichen Rundfunkanstalten die zweithöchsten Aufwendungen aus öffentlichen 
Töpfen. Ähnlich hohe öffentliche Einnahmen pro Kopf ihrer Bevölkerung erhält der Rundfunk in 
der deutschen Gemeinschaft Belgiens, Dänemark, Österreich, Grossbritannien und Schweden. 
Deutlich geringer sind die öffentlichen Einnahmen pro Kopf in Wallonien, Irland, Frankreich und 
Flandern. Der stark auf Werbefinanzierung basierende öffentliche Rundfunk Italiens erhält pro 
Kopf die geringsten Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln.  
 
Wurden bisher die allgemeinen Einnahmen aus öffentlichen Töpfen betrachtet, geht es im Fol-
genden ausschliesslich um die Einnahmen aus Rundfunkgebühren. Zunächst ist darauf hinzuwei-
sen, dass nicht in allen Ländern die gesamten Einnahmen aus den erhobenen Abgaben direkt und 
vollständig an die Rundfunkanstalten fliessen. In der Schweiz gehen 92% an die SRG SSR, je 4% 
an private Fernseh- und Radioanbieter mit Konzession sowie ein Bruchteil an BAKOM und Billag. 
In Deutschland gehen 71% an die ARD, 25% ans ZDF, fast 3% an das Deutschlandradio und 
fast 2% an die Landesmedienanstalten, die den privaten Rundfunk in Deutschland reglementie-
ren. Die Summe der eingenommen Gebühren ist also nicht unbedingt deckungsgleich mit der 
Summe, die eine Rundfunkanstalt aus den Gebührengeldern erhält. Im französischen Fall kommt 
eine finanzierungspolitische Besonderheit hinzu: dort werden die öffentlichen Rundfunkanbieter 
vom Staat für Gebührenausfälle kompensiert, die ihnen aufgrund der Befreiungen finanzschwa-
cher Bürger von der Abgabenzahlungspflicht entstehen. 
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Abbildung 16: Höhe der Rundfunkabgaben in den untersuchten Ländern  
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Die Höhe der Abgaben, die die Rundfunkteilnehmer in den einzelnen Ländern zu zahlen haben, 
variiert. Gerade in kleineren Ländern, wie der Schweiz, Österreich und Dänemark, sind die Ge-
bühren verhältnismässig hoch.  
 
Dies ist unter anderem mit der Fixkostendegression im Medienmarkt zu erklären: die fixen Kos-
ten, die bei der Produktion von Medieninhalten anfallen, wie Materialkosten oder Löhne, sind 
unabhängig von der Produktionsmenge und somit in einwohnerstarken und -schwachen Ländern 
ähnlich hoch. In Ländern mit grösserer Einwohnerzahl verteilen sich die Kosten aber auf mehr 
Köpfe als in Kleinstaaten. Die anteiligen Fixkosten nehmen also ab je mehr Zuschauer bzw. Hörer 
erreicht werden.63 Hinzu kommt, dass Rundfunkanstalten in Kleinstaaten mit mehreren Sprachre-
gionen ihr Programm sprachlich – und teilweise auch inhaltlich – auf die verschiedenen Sprach- 
und Kulturgemeinschaften auszurichten haben. Überraschend im Hinblick auf die Gebührenhöhe 
ist folglich nicht, dass die Abgaben in den Kleinstaaten über dem Durchschnitt der untersuchten 
Länder liegen, sondern vielmehr dass Deutschlands Haushaltsabgabe ebenfalls über dem Mittel-
wert liegt. 

                                                   
 
63 Heinrich 2010, 120f.  
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5.4. Aufwendungen und Kostenstrukturen des öffentlichen Rundfunks 

> Deutschland und die Schweiz mit den (kaufkraftbereinigt) höchsten Ausgaben pro Kopf der 
Bevölkerung 

> Höchst uneinheitliche Kostenstrukturen in den verschiedenen Ländern 
> SRG SSR im Mittelfeld bei den Personalkosten (kaufkraftbereinigt) 
 
5.4.1. Ausgaben  

Ein Vergleich der absoluten Ausgaben der öffentlichen Rundfunkveranstalter ist – ähnlich wie im 
obigen Fall ihrer absoluten Einnahmen – wenig aussagekräftig wenn sowohl Gross- als auch 
Kleinstaaten betrachtet werden. Analog zu Kapitel 5.3 soll daher im Folgenden aufgezeigt wer-
den, wieviel Geld die öffentlichen Rundfunkanstalten pro Kopf ihrer jeweiligen Bevölkerung aus-
geben.  
 
Die Schweiz und Deutschland belegen die Spitzenpositionen. Deren öffentliche Rundfunkanstal-
ten geben pro Kopf und Jahr fast 200 Franken (kaufkraftbereinigt) aus. Knapp dahinter folgen 
Österreich und Grossbritannien. Dass in der Spitzengruppe zwei Länder mit grossen Binnenmärk-
ten liegen, ist überraschend, während es weniger erstaunt als die mehrsprachige Schweiz eben-
falls dort zu finden ist. Dass Mehrsprachigkeit aber nicht unbedingt auch einen teuren öffentli-
chen Rundfunk bedingt, zeigen die Beispiele von Irland und Belgien, deren Ausgaben pro Kopf 
der Bevölkerung doch deutlich unter denjenigen der Schweiz liegen.  
 
Am geringsten sind die öffentlichen Ausgaben pro Kopf der Bevölkerung in Frankreich und Ita-
lien. Sie betragen im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz deutlich weniger als die Hälfte. 
 
Abbildung 17: Ausgaben der öffentlichen Rundfunkanstalten pro Kopf der Bevölkerung (Quellen: Senderabgaben) 
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5.4.2. Kostenstrukturen  

Der Vergleich der Kostenstrukturen zwischen den öffentlichen Rundfunkanstalten ist mit einigen 
Vorbehalten zu versehen, da die Kosten in der Finanzberichterstattung nicht einheitlich ausgewie-
sen werden. Die Zuweisung der Ausgabenposten in die vier Kategorien "Programm/Produktions-
aufwand", "Personalkosten", "Abschreibungen" und "Anderes" ergibt denn auch ein äusserst 
heterogenes und nicht immer plausibles Bild. So können etwa in Schweden fast die Hälfte der 
Kosten weder dem Programm noch dem Personal zugewiesen werden, und in Italien muss über 
ein Viertel der Aufwendungen für Abschreibungen aufgewendet werden. Inwiefern hier die Kon-
tierungspraxis der Anstalten, Besonderheiten des Geschäftsjahres oder andere Ursachen verant-
wortlich sind, war nicht zu eruieren. So bleibt als einzige eindeutige Kategorie der Personalauf-
wand. Er ist in Grossbritannien mit 23% an den Gesamtkosten am geringsten. Dies könnte damit 
zusammenhängen, dass hier vieles eingekauft oder im Auftrag produziert wird, was die eigenen 
Personalkosten senkt und die Programm- und Produktionskosten entsprechend verteuert. Es 
kommt hinzu, dass in grossen Ländern die Rechte für Filme oder Sportveranstaltungen entspre-
chend teurer sind als in kleinen Märkten, was sich ebenfalls in erhöhten Programmkosten nieder-
schlägt. Damit wäre auch zu erklären, dass in Frankreich und Deutschland der Anteil des Perso-
nals ebenfalls verhältnismässig klein ist. Im Falle Österreichs ist dieser Erklärungsansatz allerdings 
untauglich.  
 
Deutlich höher ist der Anteil der Personalkosten in den anderen Kleinstaaten. In Dänemark liegt 
er über der Hälfte, in der Schweiz bei 42%. 
 
Abbildung 18: Kostenstrukturen der öffentlichen Rundfunkanstalten 
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5.4.3. Personalkosten 

Die Personalkosten hängen einerseits von der Zahl der Beschäftigten ab, andererseits von der 
Höhe der Gehälter und Sozialabgaben. Ein Vergleich der Beschäftigtenzahl ist wenig sinnvoll, da 
diese von der Grösse der Rundfunkanstalt bzw. deren programmlichen Ouput abhängt. Jedoch 
sind die Personalkosten pro Beschäftigten einem kaufkraftbereinigten Vergleich zugänglich, so-
fern die Anzahl der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten bekannt ist. Diese war allerdings in vie-
len Fällen auch auf Nachfrage nicht zu ermitteln. Der Vergleich kann daher nur für eine be-
schränkte Auswahl von sieben Rundfunkanstalten gemacht werden.  
 
Die Kosten für Löhne, Gehälter und Sozialabgaben reichen kaufkraftbereinigt und auf Schweizer 
Franken normiert von Fr. 120'000 bis Fr.160'000 p.a. 
 
Abbildung 19: Personalkosten öffentlicher Rundfunkanstalten pro Vollzeitstelle (Ausgewiesen werden kaufkraftbereinigte 
Werte (Basis: BIP, EU28=1, normiert mit KKP (CH)) 
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Die SRG SSR befindet sich mit rund Fr. 134'000 im europäischen Mittelfeld, was ihre Personal-
kosten pro Mitarbeiter angeht. Die Kennziffern der BBC und der walisisch-sprachigen S4C liegen 
noch unter dem Wert für die SRG SSR. Einen höheren Aufwand pro Vollzeitmitarbeitenden fah-
ren hingegen die belgischen Sender RTBF (Wallonie) und VRT (Flandern) sowie France Télévisi-
ons und Irlands Sender RTÉ. Die Kosten pro Vollzeitmitarbeiter sind bei RTÉ um etwa 16 Prozent 
höher als bei der SRG SSR. 
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6. Benchmarking Schweiz 

6.1. Unternehmen 

> SRG SSR ist grösstes Medienunternehmen der Schweiz 
> Auf Private entfallen 17% des Schweizer Radio- und TV-Umsatzes 

 
Die SRG SSR ist mit einem Umsatz von über 1.6 Milliarden Franken das grösste Medienunter-
nehmen64 der Schweiz. Bereits das zweitgrösste (Tamedia) setzt über ein Drittel weniger um. Die 
starke Stellung der SRG SSR wird noch deutlicher, wenn berücksichtigt wird, dass die beiden an-
deren grossen Medienunternehmen, Tamedia und Ringier, sich zunehmend nicht-publizistischen 
Geschäftsfeldern zuwenden und überhaupt nicht (Tamedia) oder nur in geringem Umfang (Rin-
gier) elektronische Medien in ihrem Portfolio haben.  
 
Die Grössenverhältnisse drücken sich auch in den Mitarbeiterzahlen aus. Die SRG SSR beschäftigt 
in der Gruppe (inkl. Tochtergesellschaften) rund 6'000 Personen. Das zweitgrösste Medienunter-
nehmen des Landes (Tamedia) zählt in der Schweiz nur gut halb so viele Mitarbeitende. 
 
Tabelle 1: Die grössten Medienunternehmen der Schweiz 2013 (Quellen: Media Trend Journal 2015-2 [Ueli Custer], eigene 
Recherchen) 

Unternehmen 
Inlandumsatz 

in Fr. Mio. p.a. 
Mitarbeitende  

(Vollzeitäquivalente) 
SRG SSR, Bern (inkl. Tochterges.) 1'644.1 5'980 
Tamedia AG, Zürich* 1'069.1 3'382 
Ringier (Schweiz) AG, Zürich 710.7 2'660 (CH+D) 
NZZ-Mediengruppe, Zürich 482.4 1'514 
AZ Medien, Aarau 242.2 810 
Somedia AG, Chur 128.1 923 
*inkl. Luxemburg und Dänemark 

Publicom 2015 

 
Werden nur die Radio- und Fernsehunternehmen des Landes betrachtet, ist die Dominanz der 
SRG SSR noch eindrücklicher. Sowohl die AZ-Medien als auch die NZZ-Gruppe haben ihren 
Schwerpunkt im Printgeschäft. Der Umsatzanteil der elektronischen Medien ist relativ gering. Die 
Energy-Gruppe gehört zum Ringier-Konzern, der ebenfalls stark im Printgeschäft verankert ist. 
Bei den einzigen grösseren reinen Radio- und Fernsehunternehmen (BNJ-Gruppe, 3 Plus Group) 
handelt es sich um KMU mit – im Falle von BNJ – bloss regionaler Bedeutung. 

                                                   
 
64 Nicht berücksichtigt sind die neuen "Medienunternehmen" wie Swisscom, Cablecom, Google, etc. 
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Tabelle 2: Die grössten Radio-TV-Unternehmen der Schweiz 2013 (Quellen: Geschäftsberichte, BAKOM, eigene Recherchen) 

Unternehmen 
Inlandumsatz in 

Fr. Mio.  p.a. 
Mitarbeitende  

(Vollzeitäquivalente) 
SRG SSR, Bern 1'616.5 5'017 
AZ-Medien, Aarau 33.9 170 
NZZ-Mediengruppe, Zürich 30.5 122 
Energy-Gruppe (Ringier), Zürich ca. 20.0*  *55 
3 Plus Group, Hergiswil ca. 20.0* 40 
BNJ-Gruppe, Rossemaison 12.7 80 
Somedia, Chur 11.6 52 
* Schätzung   
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Das zweitgrösste Radio- und Fernsehunternehmen des Landes, die AZ Medien, beschäftigt nur 
170 Personen in seinem Bereich "Elektronische Medien" und erwirtschaftet gerade mal 2.1% des 
SRG SSR-Gesamtumsatzes.  
 
Den Gesamtumsatz (inkl. Gebühren und Subventionen) der privaten Radio- und Fernsehunter-
nehmen in der Schweiz schätzen wir auf ca. 340 Mio. Franken (ohne ausländische Werbefens-
ter). Damit  entfallen auf die private Radio- und TV-Wirtschaft rund 17% des Gesamtmarktes 
von 1'956 Mio. Franken 
 
Abbildung 20: Radio- und Fernsehmarkt Schweiz 2013 – Gesamtumsatz (kommerzielle Erträge + Gebühren) (Quelle: Ge-
schäftsberichte, BAKOM, Stiftung Werbestatistik, eigene Recherchen und Berechnungen) 
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Anhand dieser Grössenordnungen lässt sich die Marktmacht der SRG SSR im Fernseh- und Radi-
omarkt Schweiz erahnen. Sie manifestiert sich nicht zuletzt auch im Beschaffungsmarkt, wo z.B. 
das zu drei Vierteln mit öffentlichen Mitteln finanzierte SRF die private Konkurrenz beim Pro-
grammeinkauf locker überbieten kann. So bewarb sich etwa die private 3+ Gruppe um das For-
mat für die Castingshow "The Voice of Switzerland", das offenbar aufgrund des höheren Gebots 
an SRF ging.65 
 
 
6.2. Programme 

> 160 Schweizer Fernseh-, 119 Radioprogramme  
 

6.2.1. Fernsehen 

Die SRG SSR strahlt pro Sprachregion je zwei Fernseh-Vollprogramme aus, dazu kommt in der 
deutschen Schweiz der Wiederholkanal SRF Info, insgesamt also sieben Programme. Ausserdem 
steuert die SRG SSR Programminhalte zu den internationalen Programmen 3sat, ARTE und TV5 
bei.  
 
Zum privaten Fernsehen gehören die dreizehn konzessionierten Regionalstationen, die in der 
Regel ein aus Wiederholungsschlaufen bestehendes Regionalprogramm ausstrahlen, sowie die 
nicht konzessionierten regionalen und sprachregionalen Programme. Zu den wichtigsten gehören 
Tele Züri, das ebenfalls ein Regionalprogramm produziert, und die 3+ Sendergruppe des Medien-
unternehmers Dominik Kaiser. 3+ sendet vor allem amerikanische Serien und Schweizer Doku-
soaps wie "Bauer, ledig sucht…",u.ä.  4+ sendet hauptsächlich Spielfilme und 5+, das im Sep-
tember 2015 auf Sendung geht, soll einen Schwerpunkt mit Dokumentarfilmen anbieten. Im Mai 
2014 ging TV 24, das Vollprogramm für die deutsche Schweiz der AZ Mediengruppe auf Sen-
dung, und demnächst soll ein Deutschschweizer Programm der deutschen ProSiebenSat.1-
Gruppe starten66.  
 
In der Westschweiz und im Tessin sind deutlich weniger private Fernsehaktivitäten zu verzeich-
nen als in der Deutschschweiz. Neben den konzessionierten Regionalsendern hat einzig noch das 
welsche Rouge TV eine gewisse Bedeutung. Sein Programm besteht hauptsächlich aus Musikvi-
deos und Spielfilmen.  
 

                                                   
 
65 Interview mit Dominik Kaiser in Medienwoche vom 6. Mai 2015, 
http://medienwoche.ch/2015/05/06/gebuehrenfinanzierte-sender-spielen-in-einer-anderen-liga/ 
66 Neue Zürcher Zeitung, Artikel vom 18.8.2015 
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Da Fernsehprogramme auch ohne Konzession verbreitet werden können, ist die Zahl der privaten 
Anbieter sehr gross. Beim BAKOM gemeldet sind im August 2015 140 Fernsehprogramme ohne 
Konzession. Die überwiegende Mehrheit dieser Angebote spielt aber weder im Rezipienten- noch 
im Werbemarkt eine Rolle. 
 
Eine grössere Bedeutung im Markt haben die öffentlichen und privaten Programme, die aus den 
Nachbarländern einstrahlen. In der Deutschschweiz sind dies vor allem die öffentlichen Pro-
gramme aus Deutschland und Österreich, insbesondere ARD, ZDF und ORF eins, sowie die priva-
ten Programme RTL, Sat.1, Vox und ProSieben. In der Westschweiz sind es France 2, France 3 
(öffentliche Programme) und TF 1, M6, W9 und RTL9 (privat) und im Tessin die drei Programme 
der RAI sowie die Privatprogramme Canale 5, Italia 1 und Rete 4. Einige der privaten Programme 
in der deutschen und französischen Schweiz bieten Werbefenster für die Schweiz an. Insgesamt 
ist – angesichts der fast unbeschränkt zur Verfügung stehenden (digitalen) Verbreitungsmöglich-
keiten und Programminhalten – die Bedeutung der Fernsehprogrammangebote aus Nachbarlän-
dern im Publikumsmarkt rückläufig.67 
 
 
6.2.2. Radio 

Die SRG SSR strahlt 13 Radio-Vollprogramme aus: Sechs in der Deutschschweiz, vier in der fran-
zösischen Schweiz und drei in der italienischen Schweiz. Dazu kommen die Musikspartenkanäle 
Radio Swiss Pop, Radio Swiss Jazz und Radio Swiss Classic. 
 
Im Bereich des privaten Radios sind 44 Veranstalter mit einer Konzession ausgestattet, davon 14 
kommerzielle und neun komplementäre Radios mit Gebührenanteil, sowie 21 (kommerzielle) 
Veranstalter ohne Gebührenanteil. Diese Veranstalter strahlen zusammen 47 Programme aus. Zu 
den konzessionierten Programmen kommen 59 weitere dazu, die dem BAKOM gesetzeskonform 
gemeldet wurden.  
 
In allen Sprachregionen spielen öffentliche und private Radioprogramme, die aus den benachbar-
ten Ländern einstrahlen, eine gewisse Rolle, die aber tendenziell im Abnehmen begriffen ist. 
 
  

                                                   
 
67 Vgl. Jahresbericht Mediapulse 2013, S. 26 
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6.3. Marktleistungen 

> TV: SRG SSR beherrscht den Publikums- und den Werbemarkt 
> Radio: Erdrückende Dominanz  der SRG SSR in allen Landesteilen 
> SRG SSR hat doppelte so hohe Kosten bei der Radiomarkt-Erschliessung 

 
6.3.1. Fernsehen 

6.3.1.1. Publikumsmarkt 

In der Deutschschweiz erreichen die SRG SSR-Fernsehprogramme einen Marktanteil von 31%, 
die öffentlichen Programme der Nachbarländer einen solchen von 18%, die privaten ausländi-
schen Programme kommen auf 23% und die privaten Schweizer Programme auf 7%. Es ver-
bleibt allerdings eine Restkategorie von 21%, die sich auf unzählige kleine Programme verteilt, zu 
denen die verfügbaren Quellen68 keine Angaben machen.  
 
In der französischen Schweiz kommen die SRG SSR-Programme auf 30% Marktanteil, die öf-
fentlichen ausländischen Programme, hauptsächlich aus Frankreich, auf 14%, die ausländischen 
Privatsender auf 26% und die Schweizer Privatsender bleiben unter einem Prozent Marktanteil. 
Auch hier verbleibt ein ungeklärter Rest von 30%. 
 
Den grössten Marktanteil hat die SRG SSR mit 38% in der italienischen Schweiz. Die ausländi-
schen öffentlichen Sender, vornehmlich aus Italien (RAI), erreichen 18%, private ausländische 
Programme 21% und den Schweizer Privaten (in erster Linie Teleticino) verbleibt gut ein Prozent 
Marktanteil. Auch in der italienischen Schweiz entfallen 23% Marktanteile auf eine Vielzahl von 
kleinen Programmen, die nicht zugeordnet werden können. 
 
Tabelle 3: Fernsehen – Publikumsmarktanteile 2013 (Quelle: EAO, Mediapulse) 

 Dt. CH Franz. CH Ital. CH 
SRG SSR 31% 30% 38% 
Privatsender CH 7% < 1% 1% 
Ausland/übrige 62% 70% 61% 

Publicom 2015 

 
 

                                                   
 
68 Aus Gründen der internationalen Vergleichbarkeit wurden die Zahlen dem EAO-Report 2014 entnommen. Sie wurden für 
dieses Benchmarking mit den Mediapulse-Angaben im Jahresbericht 2013 abgeglichen. 
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6.3.1.2. Werbemarkt 

 
Tabelle 4: Fernsehwerbemarkt 2013: Netto-Umsätze (Werbung + Sponsoring) (Quelle: Stiftung, Werbestatistik, BAKOM, 
eigene Berechnungen) 

 In Mio. Franken 
 Stiftung WS Korr. Publicom 
SRG SSR 374 374 
Privatsender CH 74 95 
Private ausl. Werbefenster 301 301 
Total 749 770 

Publicom 2015 

 
Die vergleichsweise starke Stellung der SRG SSR im Publikumsmarkt schlägt sich auch im Wer-
bemarkt nieder. Gemäss Stiftung Werbestatistik setzen Fernsehstationen in der Schweiz 2013 
749 Mio. Franken (inkl. Sponsoring) um. Da die Erhebung jedoch nicht alle privaten Schweizer 
Sender umfasst, ist der ausgewiesene Umsatz für dieses Segment etwas zu tief. Publicom ermit-
telt 2013 für die konzessionierten Schweizer Privatfernsehstationen einen Nettoumsatz für Wer-
bung und Sponsoring von 39.4 Mio. Franken.69 Dazu kommen die Umsätze der nicht-konzes-
sionierten Privatstationen, wie 3+, 4+, Tele Züri, Tele 24, MTV (Schweiz), Nickelodeon (Schweiz), 
Viva Schweiz, Rouge TV u.a. Insgesamt ist für die Schweizer Privatfernsehsender ein Umsatz von 
rund 95 Mio. Franken zu veranschlagen. 
 
Abbildung 21: Fernsehwerbemarkt Schweiz 2013 (Quelle: Stiftung, Werbestatistik, BAKOM, eigene Berechnungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicom 2015 

                                                   
 
69 Publicom 2015, 16 



 

 
 

66

Damit beansprucht die SRG SSR knapp die Hälfte des Fernsehwerbemarktes in der Schweiz. Auf 
die Schweizer Privatsender entfallen 12% und auf die privaten ausländischen Werbefenster 39%. 
 
 
6.3.2. Radio 

6.3.2.1. Publikumsmarkt 

Im Radiobereich ist der Publikumsmarkt deutlich anders strukturiert und auch weniger zersplittert 
als beim Fernsehen. In der Deutschschweiz erreichen die Programme der SRG SSR einen Markt-
anteil von 64%, die privaten Schweizer Stationen kommen auf 31% und ausländische Program-
me auf fünf Prozent.  
 
In der französischen Schweiz ist die SRG SSR mit 66% Marktanteil nur unwesentlich stärker als in 
der Deutschschweiz. Die privaten Schweizer Sender erreichen 24% Marktanteil, entsprechend 
sind die ausländischen Stationen mit 10% stärker im Markt verankert als in der deutschen 
Schweiz. 
 
Am stärksten sind die SRG SSR Radios in der italienischen Schweiz. Sie erreichen einen Hörer-
marktanteil von 80%, während die beiden Tessiner Privatradios nur 12% schaffen. Ausländische 
Radiostationen kommen trotz  grosser Programmdichte in Norditalien nur auf 8%. 
 
Tabelle 5: Radio – Publikumsmarktanteile 2013 (Quelle: Mediapulse) 

 Dt. CH Franz. CH Ital. CH 
SRG SSR 64% 66% 80% 
Privatradios CH 31% 24% 12% 
Ausland 5% 10% 8% 

Publicom 2015 

 
Werden die Tagesreichweiten zugrunde gelegt, lassen sich die Leistungen der SRG SSR und der 
privaten Anbieter im Publikumsmarkt auch anhand der eingesetzten Mittel vergleichen. Der SRG 
SSR stehen für ihre Radioprogramme Fr. 444 Mio. zur Verfügung. Dazu kommen etwa 20 Mio. 
Franken aus den Sponsoringerträgen. Total also 464 Mio. Franken. Den konzessionierten Privat-
radiostationen stehen 2013 (inkl. Gebühren) 189 Mio. Franken zur Verfügung (Tabelle 5). 
 
Alle SRG SSR Programme zusammen erreichen 2013 eine durchschnittliche Tagesreichweite von 
4.24 Mio. Hörerinnen und Hörer. Die Privatradios erreichen zusammen eine Reichweite von 3.38 
Mio. Die SRG SSR wendet somit Fr. 109.50 auf, um einen Hörer zu erreichen, während die Pri-
vatradios rund die Hälfte davon, nämlich Fr. 55.80 aufwenden.  
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Tabelle 6: Kosten der Markterschliessung 2013 (Quelle: SRG-Geschäftsbericht, BAKOM, Mediapulse eigene Berechnungen) 

 TR in 1'000 Ertrag in Mio. Fr. Pro erreichten Hörer 
SRG SSR Radios 4'235 464 Fr. 109.50 
Privatradios 3'383 189 Fr.   55.80 

Publicom 2015 

 
 
6.3.2.2. Werbemarkt 

Da die SRG SSR Radios keine Werbung ausstrahlen dürfen, ist der Radiowerbemarkt in der 
Schweiz fast ausschliesslich von privaten Anbietern besetzt. Die SRG SSR partizipiert aber gleich-
wohl mit ihrem Umsatz mit Radiosponsoring von rund 20 Mio. Franken70 am Radiowerbemarkt. 
 
Die Werbe- und Sponsoringumsätze (netto) der Schweizer Privatradios liegen 2013 bei Fr. 165 
Mio.71 Der Gesamtmarkt, inklusive des Sponsoringanteils der SRG SSR, aber ohne die Umsätze 
ausländischer Anbieter, die von keiner Statistik erfasst werden, umfasst somit 185 Mio. Fran-
ken.72 
 
Abbildung 22: Radiowerbemarkt Schweiz 2013 (inkl. Sponsoring) (Quelle: BAKOM, Geschäftsberichte SRG SSR, Publisuisse, 
eigene Berechnungen 
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70 Quelle: Geschäftsberichte Publisuisse, SRG SSR, eigene Berechnungen. 
71 Publicom 2015, 8 
72 Die Stiftung Werbestatistik Schweiz, die nicht alle Privatradios erfasst und teilweise auf Schätzungen angewiesen ist, weist Fr. 
157 Mio. aus (Stiftung Werbestatistik 2015, 21-22).  
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6.4. Erträge und Kosten 

> Rund drei Viertel der Erträge erzielen die SRG SSR mit Gebühren, die Privaten mit Werbung 
und Sponsoring  

> Personalkosten pro Kopf sind bei der SRG SSR 44% höher als bei den Privaten 
 
In den Vergleich fliessen die aus dem Geschäftsbericht 2013 der SRG SSR verfügbaren Zahlen 
ein73, sowie die dem BAKOM gemeldeten Zahlen von 33 konzessionierten Privatradioveranstal-
tern und 13 konzessionierten Regionalfernsehstationen. Damit sind auf Seiten der Privaten ge-
messen am Branchenumsatz gut 80% des privaten Umsatzes repräsentiert. Der Vergleich ist da-
mit von hoher Aussagekraft. 
 
Das Unternehmen SRG SSR erzielte im Vergleichsjahr 2013 einen Betriebsertrag von 1'615.5 
Mio. Franken. Die konzessionierten privaten Veranstalter einen solchen von 273.2 Mio. Franken.  
 
Die SRG SSR erzielt 76% ihrer Einnahmen mit Gebühren und Subventionen und 18% mit Wer-
bung und Sponsoring. Bei den Privaten ist das Verhältnis umgekehrt: 73% der Erträge werden 
mit Werbung und Sponsoring erwirtschaftet, 20% mit Gebühren und Subventionen.  
 
Abbildung 23: Ertragsstrukturen SRG SSR und private (konzessionierte) Rundfunkveranstalter 2013 (Quelle: Geschäftsbericht 
SRG SSR, BAKOM, eigene Berechnungen 
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73 Stammhaus ohne Tochtergesellschaften 
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Die Kosten der SRG SSR belaufen sich 2013 auf 1'596.5 Mio. Franken. Die 46 privaten Rund-
funkveranstalter haben Gesamtkosten von 253.8 Mio. Franken.  
 
Die Kostenstrukturen unterscheiden sich zwischen SRG SSR und den Privaten nicht fundamental. 
Die Personalkosten beanspruchen den grössten Teil: Bei der SRG sind es 42%, bei den Privaten 
44%. Grösser sind die Unterschiede zwischen den Kostenblöcken 'Produktion/Infrastruktur' und 
'Rechte/Lizenzen/Programmeinkauf'. Letztere sind bei der SRG SSR deutlich höher als bei den 
Privaten, die offensichtlich vergleichsweise weniger für den Einkauf von Programminhalten auf-
wenden. Dies dürfte indessen eine Besonderheit der konzessionierten Privatanbieter sein, die ja 
zu gewissen eigenständigen Programmleistungen verpflichtet sind. Insbesondere bei Fernsehpro-
grammen ohne Konzession dürften die Kosten für Rechte und Programmeinkauf wesentlich hö-
her liegen. Einen höheren Anteil als bei der SRG SSR haben die 'übrigen' Kosten der Privaten, was 
damit zusammenhängt, dass v.a. die grösseren Radioveranstalter ihr Werbegeschäft über Kon-
zerngesellschaften abwickeln und für diese Leistung Vertriebskommissionen entrichten müssen, 
die als Kosten anfallen. 
 
Abbildung 24: Kostenstrukturen SRG SSR und private Rundfunkveranstalter 2013 (Quelle: Geschäftsbericht SRG SSR, BAKOM, 
eigene Berechnungen 
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Da die Personalkosten den grössten Kostenblock darstellen, ist ein Vergleich zwischen den Per-
sonalkosten pro Mitarbeitenden bzw. pro Vollzeitstelle aufschlussreich. Die SRG SSR beschäftigt 
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gemäss Geschäftsbericht 2013 6'069 Personen im Stammhaus. Dies entspricht 5'017 Vollzeit-
äquivalenten. Die 46 konzessionierten privaten Rundfunkunternehmen bieten gemäss ihren Jah-
resberichten ans BAKOM 1'209 Vollzeitstellen an.  
 
Tabelle 7: Personalaufwand pro Vollzeitstelle bei SRG SSR und Privaten (Quellen: Geschäftsbericht SRG SSR, BAKOM, eigene 
Berechnungen) 

 Personalaufwand 
in 1'000 Franken 

Vollzeitbeschäftigte 
(Anzahl) 

Personalaufwand 
pro Vollzeitstelle 

SRG SSR  673'903 5'017 Fr. 134'324 
Private R/TV 112'480 1'209 Fr.   93'036 

Publicom 2015 

 
Die Personalkosten pro Vollzeitstelle liegen bei der SRG SSR um 44% höher als bei den Privaten. 
Da der überwiegende Teil dieser Kosten auf Löhne und Sozialleistungen entfallen, bei der SRG 
SSR sind es gemäss Geschäftsbericht 97%, wird klar, dass die materiellen Bedingungen für SRG 
SSR-Mitarbeitende wesentlich attraktiver sind als für das Personal der privaten Rundfunkunter-
nehmen. Die SRG SSR hat dadurch auch im Arbeitsmarkt erhebliche Vorteile gegenüber den Pri-
vaten. Würde nur die Hälfte dieses Lohngefälles ausgeglichen, könnte die SRG SSR jährlich über 
100 Mio. Franken an Kosten bzw. Gebührengeldern einsparen. 
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7. Zusammenfassung und Fazit 

7.1. Internationaler Vergleich 

Wenn im nationalen Rahmen Probleme anstehen, ist es naheliegend, den Blick auf andere, ver-
gleichbare Länder zu richten – in der Hoffnung, dort Ansätze zur Problemlösung zu finden. So 
verführerisch und legitim dieses Vorgehen einerseits ist, so problematisch ist es andererseits. Der 
vorliegende europäische Vergleich zeigt, dass die Rundfunksysteme in den verschiedenen Län-
dern zwar alle auf irgendeine Art mit öffentlichen Geldern finanziert werden, dass sie ansonsten 
aber wenige Gemeinsamkeiten aufweisen. Die Unterschiede beginnen mit den Rechtsordnungen 
und politischen Systemen in den Ländern, den gänzlich anderen historischen Hintergründen und 
enden bei völlig verschiedenartigen Medienstrukturen. Daraus resultieren naturgemäss unter-
schiedliche Voraussetzungen für die Finanzierung des Rundfunksystems. Ein Land wie Grossbri-
tannien mit einem sehr grossen Medien-Binnenmarkt und einem noch grösseren Auslandmarkt 
hat nun mal ganz andere Voraussetzungen für die Finanzierung seines Rundfunks als ein mehr-
sprachiger Kleinstaat.  
 
Schwierigkeiten für den Vergleich ergeben sich aber auch aus der Datenlage. Um aussagekräftige 
Kennzahlenvergleiche durchzuführen, fehlt es nicht selten an geeigneten Daten. So verwendet 
beispielsweise die Finanzberichterstattung der öffentlichen Anbieter oft recht intransparente Aus-
gabenkategorien. Auch bei den Nutzungszahlen ist Vorsicht angebracht: Die Erhebungsmetho-
den unterscheiden sich von Land zu Land, und die Ergebnisse werden nach schwer vergleichba-
ren Standards ausgewiesen.  
 
Aus diesen Überlegungen heraus muss vor einer Überinterpretation des europäischen Vergleichs 
gewarnt werden. Insbesondere ist Vorsicht angebracht, was Analogien anbelangt. Ob eine Mass-
nahme, z.B. Verzicht auf Werbefinanzierung des öffentlichen Rundfunks, in der Schweiz diesel-
ben Resultate zur Folge hätte, wie in einem anderen Land (z.B. Irland), ist nämlich alles andere als 
gewiss. Ohne sorgfältige weitergehende Analyse der besonderen Verhältnisse eines Landes sind 
solche Übertragungen kaum mehr als Spekulationen. 
 
 
7.2. Auftrag des öffentlichen Rundfunks 

Anders als in der Schweiz gibt es in den meisten der untersuchten Länder mehrere öffentliche 
Rundfunkanstalten. Deren gesetzliche und ordnungspolitische Grundlagen sind über alle zehn 
Länder betrachtet sehr ähnlich. Die Laufzeit ist aber meist kürzer ist als in der Schweiz, wodurch 
eine rasche Reaktion auf neue Entwicklungen im Medienmarkt ermöglicht wird. Sie liegt zwi-
schen drei (Italien) und fünf Jahren (Schweden). Einzig Grossbritanniens Royal Charter ist eben-
falls zehn Jahre gültig.  
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Die allgemeinen Ziele für den öffentlichen Rundfunk sind über weite Strecken dieselben: Meis-
tens stehen die nationale Identität sowie die Förderung der politischen Meinungsbildung an 
oberster Stelle. Dabei fällt auf, dass am Ursprung praktisch aller öffentlichen Rundfunkorganisati-
onen die Vorstellung einer Unterversorgung steht, die der öffentliche Rundfunk zu beseitigen 
habe. Meist enthalten die Gesetzestexte Passagen, welche den öffentlichen Rundfunk verpflich-
ten, die ganze Bevölkerung zu versorgen. Diese aus dem vordigitalen Zeitalter stammende 
Sichtweise ist aber überholt, wie auch die intensiven politischen Diskussionen zeigen. Zumindest 
was die Unterhaltung anbelangt, kann heute kaum noch von einer Unterversorgung gesprochen 
werden. Ganz im Gegenteil. So ist es denn vor allem der Universalitätsanspruch des öffentlichen 
Rundfunks, der unter Beschuss geraten ist.  
 
So ähnlich die Grundlagen sind, so unterschiedlich ist der Detaillierungsgrad der Anforderungen, 
die der öffentliche Rundfunk zu erfüllen hat. Während in Ländern wie Deutschland, Grossbritan-
nien oder auch der Schweiz der Programmautonomie der öffentlichen Anbieter kaum Grenzen 
gesetzt sind, gelten in Frankreich und in Italien, aber teilweise auch in Belgien und Irland strikte 
Vorgaben, die sich etwa auf die Berücksichtigung einheimischer Kultur (Quoten), aber auch auf 
Programmkonzepte beziehen. In fast allen Ländern hat der öffentliche Rundfunk zudem eine 
wichtige Rolle in der Filmförderung.  
 
Was die Online-Aktivitäten des öffentlichen Rundfunks anbelangt, ist die Situation uneinheitlich. 
In Österreich, Italien und Irland, mit gewissen Einschränkungen auch in Belgien und Frankreich ist 
z.B. Online-Werbung erlaubt. In Deutschland, Schweden und in der Schweiz ist sie verboten. 
Ähnlich ist die Situation punkto Inhalte. In Dänemark oder Italien haben die Öffentlichen im In-
ternet weitgehend freie Hand. In Deutschland oder in der Schweiz müssen sie Rücksicht auf die 
Interessen der privaten Medienanbieter nehmen. 
 
Mit Ausnahme von Italien hat in allen Ländern auch der Privatrundfunk einen – meist etwas ab-
geschwächten – Auftrag zu erfüllen. In manchen Ländern stehen dafür auch öffentliche Gelder 
zur Verfügung. In Dänemark wurde einem privaten Anbieter sogar die Versorgung des ganzen 
Landes mit Regionalprogrammen übertragen – finanziert ausschliesslich mit öffentlichen Geldern. 
Die Schweiz mit ihrem Gebührensplitting ist in dieser Hinsicht also kein Sonderfall. 
 
 
7.3. Marktstellung des öffentlichen Rundfunks 

Im Durchschnitt der untersuchten Länder erreichen die öffentlichen TV- Anbieter im Publikums-
markt einen Marktanteil von einem Drittel. Sie liegen damit meist klar vor der inländischen priva-
ten Konkurrenz. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sind indessen beträchtlich und 
hängen zum Teil davon ab, wie gross und breit das öffentliche Fernsehangebot in einem Land ist. 
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In Grossbritannien und Deutschland, wo die öffentlichen Anbieter ein umfassendes Angebot be-
reitstellen, nähert sich der Marktanteil der Öffentlichen der 50%-Grenze, während er in Wallo-
nien nur gut ein Fünftel ausmacht. In der Schweiz schwankt der Anteil je nach Landesteil. Mit gut 
einem Drittel ist er in der italienischen Schweiz am grössten. Wie stark die öffentlichen Fernseh-
anstalten den Publikumsmarkt besetzen, hängt nicht nur von der inländischen Privatkonkurrenz, 
sondern v.a. auch von den einstrahlenden (gleichsprachigen) Auslandsendern ab. Angesichts des 
gewaltigen Angebots an (grenzüberschreitenden) Programmen jeglicher Couleur ist eine gewisse 
Zersplitterung des Publikumsmarktes und damit verbundene Einbussen der öffentlichen Anbieter 
die logische Folge. 
 
Weit stärker noch als beim Fernsehen dominieren die meisten öffentlichen Anbieter auch die 
Radiomärkte. Die Spitzenposition in diesem europäischen Vergleich gebührt der SRG SSR (RSI), 
die in der italienischen Schweiz 80% Marktanteil erzielt. Ein Zusammenhang zwischen der Anzahl 
der angebotenen öffentlichen Programme und den Marktanteilen ist auch im Radiobereich 
höchst wahrscheinlich. Nur in Frankreich, Irland und Italien haben die Privaten höhere Marktan-
teile als der öffentliche Rundfunk.  
 
 
7.4. Finanzierung und Kosten 

Die Mischfinanzierung mit Rundfunkabgaben oder staatlichen Direktzuschüssen und kommerzi-
ellen Einnahmen ist in den untersuchten europäischen Ländern die Regel. Ausser in Deutschland 
und neuerdings in der Schweiz wird in allen Ländern noch eine Gerätegebühr erhoben. Eine Auf-
teilung in Gebühren für Radio und Gebühren für das Fernsehen gibt es neben der Schweiz nur 
noch in Österreich. 
 
Die Höhe der Abgabe schwankt kaufkraftbereinigt und auf Schweizer Franken normiert zwischen 
Fr. 462 (Schweiz) und Fr. 162 (Belgien; deutsche Gemeinschaft). Die Schweiz hat somit aktuell 
die höchsten Rundfunkgebühren dieser europäischen Ländergruppe. Allerdings nur ganz knapp 
vor Österreich. Mit der neuen Haushaltabgabe wird sie an die dritte Stelle zurückfallen.  
 
Werden hingegen die Gesamteinnahmen aus öffentlichen/staatlichen Geldern des öffentlichen 
Rundfunks auf die Bevölkerung umgerechnet, liegt die Schweiz hinter Deutschland an zweiter 
Stelle. Wesentlich geringere Einnahmen pro Kopf der Bevölkerung haben die öffentlichen Rund-
funkanstalten Italiens, Frankreichs und Belgiens (Wallonien, Flandern). Die übrigen Länder kom-
men in der Nähe der Schweiz zu liegen. Ganz ähnlich präsentiert sich ein Vergleich der Kosten. 
Wiederum sind die Kosten pro Kopf und Jahr in Deutschland und in der Schweiz auf fast gleich 
hohem Niveau. Weniger als die Hälfte kostet der öffentliche Rundfunk in Frankreich und Italien.  
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7.5. Die SRG SSR im europäischen Vergleich und im Inland 

Im Vergleich der Rundfunkanstalten der zehn analysierten europäischen Länder sticht die SRG 
SSR auf den ersten Blick wenig hervor. Ihr Leistungsauftrag ähnelt den Leistungsaufträgen ande-
rer Länder, sie wird auf ähnliche Weise finanziert und ihre Marktstellung ist ähnlich stark wie 
diejenige anderer öffentlicher Rundfunkanstalten. Dass sie kostenmässig, selbst bei kaufkraftbe-
reinigter Betrachtung, am oberen Ende anzusiedeln ist, mag der Schwierigkeit geschuldet sein, 
drei Sprachregionen umfassend mit Programmen zu versorgen. Auch ein Vergleich der kaufkraft-
bereinigten Personalkosten pro Vollzeitstelle unter sieben Rundfunkanstalten ergibt unspektaku-
läre Ergebnisse. Das SRG SSR Personal gehört im europäischen Vergleich nicht zum teuersten. In 
Belgien, Irland und Frankreich sind die Personalkosten zum Teil deutlich höher. Diese Ergebnisse 
sprechen für die SRG SSR. Aber sprechen sie auch für den öffentlichen Rundfunk? 
 
Mehr Anlass zur Besorgnis gibt nämlich das Inland-Benchmarking. Die SRG SSR ist nicht nur das 
grösste (und damit mächtigste) Medienunternehmen des Landes, sie dominiert den Schweizer 
Rundfunkmarkt auch in beiden relevanten Märkten (Publikums- und Werbemarkt) und lässt der 
privaten Konkurrenz kaum Spielraum. Gemessen am gesamten Branchenumsatz muss sich die 
private Radio- und Fernsehwirtschaft mit einem Anteil von 17% bescheiden. Im TV-Publikums-
markt liegt der Marktanteil der Schweizer Privatsender in der Deutschschweiz bei nur sieben Pro-
zent. Noch weit tiefer ist er in der lateinischen Schweiz. Besonders krass sind die Verhältnisse aber 
im Tessin. Dort dominiert die SRG den Publikumsmarkt mit 38% Marktanteil nicht nur im Fern-
sehen. Beim Radio kommt sie auf europaweit rekordhohe 80%. Man würde es sich zu einfach 
machen, dies nur auf die Schwäche der privaten Konkurrenz zurückzuführen, denn die RSI ope-
riert in der italienischen Schweiz als (nationaler) Regionalsender und lässt dadurch den Privaten, 
die in den anderen Regionen der Schweiz diese regionale Nische besetzen, kaum Entfaltungs-
spielraum. Dies zementiert auch die Marktmacht der SRG SSR im Tessiner Werbemarkt. Nur we-
nig vorteilhafter präsentiert sich die Situation der Privaten in der französischen und der deutschen 
Schweiz. 
 
Im kaufkraftbereinigten Vergleich europäischer Rundfunkanstalten präsentiert sich die SRG SSR 
bei ihren personellen Aufwendungen einigermassen bescheiden. Ganz anders im Vergleich mit 
dem inländischen Privatrundfunk. Die zu drei Vierteln mit öffentlichen Geldern finanzierte SRG 
SSR kann einem durchschnittlichen Vollzeitbeschäftigten um 44% höhere Leistungen in Form 
von Gehalt, Spesen und Sozialleistungen bieten als die private Medienwirtschaft. Sie verzerrt 
damit auch den Wettbewerb im Arbeitsmarkt erheblich. Da die Personalkosten über zwei Fünftel 
der Gesamtkosten ausmachen, fällt der Kostenvergleich somit im Inland-Benchmarking für die 
SRG SSR deutlich weniger vorteilhaft aus als im europäischen Vergleich. Würde die Lücke zu den 
Privaten bei den Personalkosten bloss um die Hälfte geschlossen, könnte die SRG SSR jährlich 
über 100 Millionen Franken an Gebührengeldern einsparen.  
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9.   Anhang: Rundfunkprofile  

Anmerkungen 
 
> Erhebungsjahr 2013 

Da die benötigten Daten für das Untersuchungsjahr 2014 während der Recherchen noch nicht 
für alle Länder vollständig vorlagen, wurde in Absprache mit der Auftraggeberin entschieden, 
die Vergleichsstudie auf Basis der Zahlen von 2013 durchzuführen. 
 

> Quellen 
Die Informationen in den Länderprofilen basieren weitgehend auf intensiven eigenen Recher-
chen (Online, Emailkontakte, telefonische Abklärungen mit Sendern, Regulierungsbehörden 
und anderen Institutionen). Wenn auf andere Quellen zurückgegriffen wurde, wurde dies ent-
sprechend vermerkt. 
 

> Private Veranstalter 
Die Angabe "Grösste private Veranstalter" bezieht sich auf deren jeweiligen Publikumsmarkt-
anteil. Aufgeführt sind die Sender mit dem grössten Marktanteil.  
 

> Programmangebote 
Bei den öffentlichen Rundfunkanstalten wurden alle Programme aufgeführt, welche der Ver-
anstalter in seinen Publikationen (Website, Geschäftsbericht) nennt. Allerdings ist nicht immer 
klar, was ein "Programm" tatsächlich ist (z.B. bei Radio-Fensterprogrammen). Zudem besteht 
eine starke Tendenz zu digitalen Spartenangeboten, die möglicherweise nicht immer in den 
Publikationen aufscheinen Es ist daher wahrscheinich, dass die Angaben teilweise unvollstän-
dig sind.  
Im Bereich des privaten Radio und Fernsehens wurden im Sinne besserer Übersichtlichkeit je-
weils maximal fünf Privatsender aufgeführt. 
 

> Anzahl Mitarbeitende 
Für Informationen zum Personalbestand der Rundfunkorganisationen wurden wenn möglich 
die Vollzeitstellen bzw. die Vollzeitäquivalente angegeben. Die Angaben der Sender erwiesen 
sich diesbezüglich oft als intransparent und Nachrecherchen konnten keine Klarheit schaffen. 
Vollzeitstellen wurden nur in wenigen Fällen ausgewiesen. Die Berechnung der Kennzahl 
"Personalaufwand pro Mitarbeiter (Vollzeit)" wurde folglich nur für jene Sender durchgeführt, 
die ihren Personalbestand in Vollzeitstellen angeben. 
 

> Kosten, Erträge 
Für die Deklaration der Kosten und Erträge der einzelnen Rundfunkanstalten wurde, sofern 
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möglich, auf die Angaben aus den Jahresberichten zurückgegriffen, da sie dort in der Regel 
genauer und transparenter ausgewiesen werden als in den Länderprofilen der EBU, die diese 
Zahlen entlang eigener, nicht näher definierter Kategorien darlegt. 
 

> Nutzungszahlen: Marktanteile 
Die Zahlen zu den Marktanteilen der Sender stammen von verschiedenen Instituten, die je-
weils vermerkt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Erhebungsmethoden in den 
Ländern sich unterscheiden können.  
Falls verfügbar, wurden die Zahlen aus den Jahresberichten der Sender oder der nationalen 
Erhebungsinstitute bevorzugt. Ansonsten wurde auf Angaben der EBU und der EAO zurück-
gegriffen, die ihre Zahlen in der Regel von ebendiesen nationalen Instituten beziehen. Allfälli-
ge Abweichungen sind deshalb gering. Bei den Privatsendern aufgeführt sind in der Regel jene 
mit einem Marktanteil von ≥ 2.0%. Ausnahmen wurden insbesondere in Fällen gemacht, in 
denen in einer bestimmten Kategorie kein Privatsender die Marke von 2.0% Marktanteil er-
reichte (zum Beispiel inländische Privatsender in Dänemark). 
 

> Nutzungszahlen: Reichweiten 
Da Zahlen zur Tagesreichweite der verschiedenen Programme nur selten zur Verfügung stan-
den, wurde zwecks besserer Vergleichbarkeit auf die Angaben der EBU zur Wochenreichweite 
der öffentlichen Sender zurückgegriffen. Bedauerlicherweise stehen die Wochenreichweiten 
jedoch für die Schweiz standardmässig nicht zur Verfügung. Weshalb hier von Vergleichen 
abgesehen werden muss. 
 

> Kaufkraftbereinigung: KKP/KKS  
Die Kaufkraftbereinigung der monetären Werte wurde mittels der von Eurostat ermittelten 
KKPs auf der Aggregatsstufe des BIPs und der Basis von 28 EU-Ländern vorgenommen. Für 
Details zur Methode, vgl. Kapitel 3.2. 
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